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" Landgericht Berlin
Im Namen-..déé Volkes

' Geschéﬁsnﬁmmer: 16 0'476/01 ' Verkﬁhdet am: 25. Februar 2003
s ' Klose
Justiquersekretérin

In dem Rechtsstreit
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. hat die Zivilkammer 16 des Landgerichts Berlin in 10589 Berlin (Charlottenburg), .
. Tegeler Weg 17/21, auf die mlndliche Verhandlung vom 25. Februar 2003 durch
die Vorsitzende Richterin am Landgericht Hengst, den Richter am Landgericht
Oelschlager und die Richterin am Landgericht Dr. Teschner
fir Recht erkannt:

. 1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klager haben die Kosten des Rechtsstreits je zur Halfte zu tragen.

3. Das Urteil ist vorlauflg vollstreckbar gegen Slcherheltslelstung in Hohe

von 110 % des Jewe|ls zZu voIIstreckenden Betrages.

Tatbestand

Die Klagerin zu 1) ist ein in Bremen ans&ssiges Unte,rnehme{n, welches Leuchten herstellt und
vertreibt, u.a. eine Leuchte ,\WG 24 Tiéchlampe mit Glasfuss“ sowie ,WA 24“in der Metallversion.

Sie ist die auSSChlie(SIiche Lizenznehmerin hinsichtlichrde'r urheberrechtlichen Nutzungsrechte fur

die von Prof. I Wahrend dessen Tétigkeit am Bauhaus in Dessau entworfenen

Lampen. Der Klager zu 2) ist Téstamentsvollstreoker Uber den Nachlass des 1990 verstorbenen

Prof.
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Die Beklagte ist ein européisches OnIine-Auktiqnshaus mit Sitz in Hamburg. Die Beklagte bietet
u.a. in Deutschland unter __einen Oniine-Markthatz,. auf dem jederfnahn Waren
und Dienstleistungen aller Art gegen Héchstgebot anbieten oder erwérbeh kann. Die je'weilige-n
Kunden (Verkaufer biw. Kéufer): registriereh' éich zuvor bei der Be,klagten‘ in einem vollautomati-
sierten Verfahren. Hierzu geben‘.sie Nameyn,'Ans_chrift, E-Mail-Adresse und felefonnummer an.' :
Femner wéi.hle.n- sie einen sog. Benutzernanﬁeh (Pseudonym), 'unte.eréIche'm sie im Folgenden fer
die Aukfionen auftret‘en, sowie ein Pas'sword,‘ welches sie im Folgenden jeweils zum Einlogge‘n
benutzen. Die Verkaufer ‘kénnen sodann ihr Warénangebot auktionieren. Hierzu bedienen sie
sich eine's’bFormuIars der»BekkIagten, in welches die mange(blichen Daten eingetragen werden
(Katagdrie_, Artikel, Angaben zur Ware, 'Mind‘estpreis, Bietschritt, Laufzeit u.a.). Diese Daten wer-
den seitens der Beklagten nicht Gberprift. Den Zuschlag erhélt der Meistbietende; bei gleich ho-
hen Angeboten jener, der zuerst das Gebot abgéb. Bei erfolgreicher Auktion zahlt der Verkaufer
an die Beklagte eine Provision. Mit der Einrichtung der Onili>ne-Auktion_ sichert der Anbieter zu,
nicht gegen gésetzlichen Vorschriften; die guten Sitten oder das Urheberreéht zu verstoRen (§ 6
Abs. 5 AGB). Der Kaufvertrag komht direkt zwischen den Nutzern zustande und wird zwischen
diesen} auch» abgewickelt (§ 8 AGB). Wegen der AGB der Beklagten im Einzelne‘n wird Bezug
genommen auf die Anlage B1.

Am 14.03.2001 :'WUrc‘ie im Online-Auktionshaus vder Beklagten durch die Betreiberin der Internet- |
adresse ‘eine sog. ,Wagenfeld Tischlampe* versteigert. Die Lampe wurde
-wie aus né‘chstehender Fa’ésung des Hiffsa_ntrages zu |. ersichtlich bewofben». Die Inhabérin der

Domain {i§

= hat ihren Geschéftssitz in Nassau/Bahamas. Die Kléger haben die
Beklagte vorprozessual abgémahnt. Als Folge dessen hat die Beklag'te den Anbieter ,Bauhaus-
shop” gesperrt bzw. das Stichwort ,Wagenfeld" in eine sog. 'Ke_ywordcheckliste aufgenommen,

die dem Zweck dient ,kinftig rechtwidrige Angebote aufzufinden und zu léschen.

Die Klager behaupten, bei der versteigerten Lampe handele es sich um ein Plagiat.
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Die Kléger sind der Ansic:h’t: Die Beklagte hafte flir eine Urheberrechtsverletzung des ~Bauhaus-
shép“, denn sie habe _sic_h'das \/ersteig;arungsangebot zueigen gemacht. Die Haft‘ungsprivilegie'-
rung des § 5 Abs. 2 TDG a.F. sei auf'Urheberrechtsverstéﬁe nicht bar)wendbar gewesen und auch
§';11.iSatz.1 TDG n.F. g_reife‘nic;ht bei ziViirechtIichen UnterlassungéangprUchen, sondern nur bei

- strafrechtlicheh A'nsprUgh'e‘n‘ Jedenfalls seien die 'Vorau:sset;ungen des §’11 Satz 1 TDG nicht
- gegebe‘n,-_ deﬁn die Béklégfe sei Dieh'st_eanbie‘ter'fi.]r ieiger-_le .In-h'alfe,vdie sie zur Nutzung bere‘it;

_ .halte". Dieé ‘ergabe sich uL_a. aus folgendeh Aspekten: dié~Beklagte gébe dié auBere Gestaltung

_ uhd den A.blan' der Aukti'on vér, sie bieté zusétzliche Serviceleistunéen v(SucH- un'd Bewertungs-
m'églichk-ei’teri), sie erhaite eine Provi.sion, und sie begleite die Auktion, indem sie die Zahl der )
Biefer und der Gebote stets a’ktualisiert anzeige. Die Klager meinen ferrier: Die Beklagte unter-
stitze den Miésbrauch, indem sie die Inhalte der Nutzer sofort ins Nétz_ stelle, obWohI ihr eine
zeitlvich'e,Ver_zé'gerun'g‘méglich sei. BinAn’en etwa 24 Stunden seiAder Bekla_gten eine sachgerechte
Uberprifung der Angébote durch Einsatz der Keywordcihecklisté vorab mdglich; eine nachtragli-

che Uberprtifung reiche nicht.
Die Kiagerin beantragt, _‘

L. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000,00
o erSatzwei_se,OrdnUngshaft, oder bei‘Méidung einer .Ordnungs'h‘aft bis zu 6 Monaten, die
Ordnuhgshaft zu vollziehen an den Vorstandsmitgliedern der Beklagten, gemag § 890 ZPO -

zu'unterlassen,

Tischlam'pen wie nachstehend gekénnzeich’net durch die folgenden Me_rkmale:
: :a) Die piliférmig gestaltete Tischlampe ist.rotationséymmetrISCh und besteht aus den drei
Gestaltungsabschnitten Kop_fteil,-MitteIséuIe und Soc](el;

: vaa)' das Kopfteil_'wird von einem unten abgeschnittenen Kugelsegment geb'illdet,

(1) das groRer ist, als eine Halbkugel, ,
’ (2 das aus undurchsichtigem aber lichtdurchlassigem Glas besteht und
- (3) das. mit séinem Schnittrand auf einem umlaufenden metallisch

glanzenden Band aufliegt:
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bb) das Mittelstuck besteht aus einer zéntriéch angebrachten Saule aus Glasmaterial mit
innen zentrisch verlaufendem Metallstab, wobei die Saulenenden oben und unten mit
metallisch glanzenden Saulenfassungen versehen sind;

cc) der Sockel besteht aus einer Scheibe aus durchsichtigem Glésmaterial, deren Durch- .

messer in etwa dem Durchmeése‘r des .Kugelsegments des Kopfteils entspricht,

b)'der Schalter ist ein Zugschalter mit einem Bandel oder einer Kette mit aneinander ge-
reihten Kagelchen, der unterhalb des Kopfteils, aber oberhalb der unteren metallisch -

glanzenden Séulenfassuhg aus éiner_n m’etallisch 'glénzévnd gesta{Iteten Teil der Saule

auStrit_t;

c) das elektrische Zufthrkabel tritt in den unteren Saulenteil oberhalb der als Sockel die-

nenden Schéibe in die Saule ein, insbesondere Tischlampen wie nac‘hfolgend ab‘gebildet:

u_n&/ode’r

~a) Die pilzformig gestaltete»Tischiampfe: ist fotatiqr‘issymmetrisch und besteht aus den drei
Gestaltungsabschnitten Kopfteil, Mittelteil und Sockel;

aa) das Kopfteil wird von einem unten abgeschnittenen Kugelsegment gebildet,

(1) das groRer ist als_eine Hal_bkugel,"

(2) das aus-undurchsichtigem aber lichtdurchlassigem Glas besteht-und
(3) das mit seinem Schnittrand auf einem umlaufenden metallisch

glanzenden Band aufliegt:
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~ bb) das Mittelstiick besteht aus einer zentrisch angebrachten Saule aus Metall, an deren

oberem Ende sich die metallische Lampenfassung befindet;

) der S'o.ckél besteht aus einer Scheibe aus Metall, dereh Durchmesser in etwa dem
Durchmesser des Kugelsegments des Kopfteils entspncht auf der Unterseite der
Schelbe beflnden sich mehrere mednge Standfuf&e '

b) Der Schalter ist é:in' Zugschalter fnit einem Bandel oder eine Kette mit einander gereihten

, KUgeIchen, der_'in geringem Abstand unterhalb destpfteils aus der Saule austritt;

) das elektnsche Zufuhrkabel tritt unter der als Sockel dlenenden Metallsche|be in die |

: Saule ein, msbesondere Tlschlampen wie nachfolgend abgeblldet

11

: bva.nz»ublieten,. |n dén Verkehr zu b'ringerj Q‘der zu besitzen
~ und/oder
e‘im’Verkauf'derar'ti‘ger TiSchIampen durch Dritte mitquir‘kén,‘ '
indem sie bzur Vér’anstéltuhg sogénannter Onliné—Au'ktionén auf ihren Inter’net-Websités

‘wissentlich Verkaufsangebote derartiger T;schlampen von Aukﬂonsteﬂnehmern verbre|tet
und zur Nutzung bere|thalt

durch Ha'ndlunge’h rechtsgeschéftlichér oder tatsachlicher Art aktiv am Zustandekommen

von \/erkaufsvertragen zwischen Auktionsteilnehmern uber derartige Ttschlampen mitwirkt,
und zwar msbesondere dadurch,

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de



Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Info_;mationsrecht - http://ww.jurpc.de

‘dass sie von anbietenden Auktionsteilnehmern, bevor sie deren Angebote zur Verdéffentli-

‘chung im Internet freiSchaItet, bestimmte, in die abzuschlieRenden Verkaufsvertrage einge-

‘hende Zusicherungen verlangt und diese Erklérungengeméfs § 164 Abs. 3 BGB als Emp-

fangsvertreter zukUnfftigef Bieter entgegennimmt;

dass sie die Verkaufsveranstaltungen jeweils mit einer von ihr selbst gefértigteh Zusam-
‘menstellung von Tiéchlampen verschiedener Bete’iligte_r'uriter Angabe der Herstellermarke,
Modellbezeichnung und des Mindestgebotes einbezieht, darunter auch Angebote derartiger

Tischlampen,:

daés sie Gebote zum Kauf derartiger Tischlampen als Empfangsvertreter der anbietenden
Auktionsteilnehmer geman § 164 Abs. 3 BGB entgegennimmt, und zwar mit der Rechtsfol-
ge, dass der Vertrag durch den Akt der Entgegennahme des hochsten Gebotes zwischen

dem anbietenden und dem hochstbietenden Teilnehmer zustande kommt, ohne dass es ei-

- ner weiteren Erklarung der Beteiligten bedarf,

das sie den Hochstbietenden unverziglich nach Ablauf der Auktionsdauer vom Zustande-
kommen des Vertrages unterrichtet, beide Parteien schriftlich miteinander bekannt macht
und ihnen den vereinbarten Kaufpreis mitteilt;

o>

| dass sie mit ihren Ailg'e‘m'e'inen Geschéftsbedingungen den Inhalt der Willenserklarungen

fixiert, die die Beteiligten mit der Verdffentlichung des Verkaufsangébotes und des darauf-

| hin erfolgen Geboten abgeben;

dass sie als entgeltliche Service-Leistung den Versahd der verkauften Ware vom Verkaufer

zum Kaufer tbernimmt und die zur Beférderung notwendige. Infrastruktur bereithalt.

die Beklagte zu verurteilen, Auskunft zu erteilen tber die Anzahl der hergestellten, verbrei-

teten beﬁndlichen Tischlampen wie sie im Antrag gemag Ziffer |. beschrieben sind und de-

_ren Abgabepreis sowie Rechnung zu legen Uber' den mit diesen Tischlampen erzielten Ge-

winn.
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. festzustellen, dass die Beklagte den Klagern den Schaden zu ersetzen hat, der ihnen durch

die Handlungen gemag Ziffer |. entstanden ist.

IV. die Klager zu ermé&chtigen, deh verfigenden Teil des Urteils innerhalb von einem Monat ab - |
' Zustellung auf Kosten der Beklagten in einer einschldgigen Fachzeitschrift auf dem Gebiét
. des Lémpendesigns bekannt zu machen. Die Beklagte ferner zu verUrteiIen, den Klégern

hierzu einén\KostenVors‘chuss in Hohe von DM 2.500,00 (€ 1.278,23) zu bezahlen.

' Hilfsweise‘beantr"agt die Klégerin hinsichtlich des Klageantrages zul.,
-die Beklagte zu verurteilen, es bei M'eidqng eines Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000,00
ersatzweise Ordnungshéﬁ, oder: bei Meidung einer Ordnungshaftb bis zu 6 Monaten, die
’ O.rdnungs‘haft zu voIIzieheh an den Vorstandsmitgliedem der Beklagten gemafy § 890 ZPO
- zU unterlassen, beij der Abwicklﬁng eines im Rahmen eiher OnIine-Auktion. erfolgten -Ver-

kaufs durch Dritte von Tischlampen gekennzeichnet durch nachfolgende Merkmale:

a) Die pilzférmig gestaltete Tischlampe ist rotationssymmetrisch und bésteht aus den drei

Gestaltungsabschnitten Kopfteil, Mittels&ule und Sockel;
aa) das Kopfteil wird von einem unten abgeschnittenen Kugelbsegment gebildet,

(1) das groRer ist, als eine Halbkugel, |
(2) das aus undurchsichtigem aber lichtdurchlassigem Glas besteht und
(3) das mit seinem Schnittrand auf einem umlaufenden metallisch

glanzenden Band aufliegt;
bb) das Mittel’stﬂck besteht aus einer zentrisch angebrachten Saule aus Glasmaterial mit

innen zentrisch verlaufend_em Metallstab, wobei die Saulenenden oben und unten mit

metallisch glanzenden Saulenfassungen versehen sind;
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cc) derSQckeI besteht aus einer Scheibe aus durchsichtigenﬁ Glasmaterial, deren Durch-

messer in etwa dem Durchmesser des KUgelsegments des Kopfte‘ils entspricht,

>b) der Schalter ist ein Zugschalter mit einem Béandel oder einer Kette mit aneinander ge-'
 reihten KUgeIché_n, der unterhalb des Kopfteils, aber oberhalb der unteren metallisch
~ glanzenden Saulenfassung aus einem .'météllisch, glénzend"gestalteteh Teil der Saule

austritt;A

'¢) das-elektrische Zuflhrkabel tritt in den unteren Saulenteil oberhalb der als Sockel die-

' nenden Scheib_e in die Séaule ein, insbesondere Tischlampen wie nachfoigend abgebi_ldet:

.',m‘itzuwirk-en, Wié nachstehend beispielhaft wiedergegében_:
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Kaufen | Verkaufen | Newsletter | Service | HilfeA’

Alle Kategorien

'Home | Haus, Garten, Biiro | Mabel | Sonstige Mébel

Wagenfeld Tlschlampe iiber bauhausshop com '
. Verk3ufer: bauha;ggghgp Der Mindestpreis ist noch nicht fir alle Produkte erreicht.
Tage Std. Min. Sek.
Aktuelles Lauftnoch o 12 39 57
Hochstgebot 299 DM . |
ggf. inklusive MwSt. Ihr Maximalgebot % _
, ’ (pro Stiick) i %
Bild nur zur Illustz.aﬁorn.‘ Bletschntt 100 DM Menge :
OrginalgroBe: Bitte kiickent Menge - . 10 .
Bilder nur zur Mindestabnahme - 10 Benutzername
llustration g;l-(ggnsende 14/03/2001 Passwort

‘Passwort vergessen?

Frage an den Verkdufer

Alle Auktionen dieses Verkdufers Neu bei ricardo? Jetzt

kostenlos anmelde

Zusdﬂag immer zum glinstigsten maéglichen Preis durch Thren ricardo Bletagentenf
Versandregionen | Auktion weiterempfehien

Mochten Sie Infos Uber diese Auktion per SMS‘? Wenn Sie den Zuschlag erhali:en E Wenn Sie iiberboten wurden E

‘Gebote - Besucherzahl dieser Auktion bi
Erfolgreiche Gebote |

Gebot in DM Menge Name ' Datum Zeit
Vorherige Gebote | _

Gebot in DM Stiickzahl - Name Datum

Zeit

Weitere Daten

Standort Zustand ' . Auktions-Nr.: Kiufer zahlt Versand
: - Brandneu in : -
Originalverpackung 14092517 ; Nein
v : . Versandregionen
Zahhmgswelse

Nordamerika Australien/Neuseeland, Westeuro

. Nachnahme - American Express - Vsa/Mastertard Sched< Uberwexsung DEM und Osteuropa, Inland

Top Produkt-Features
’ Produktbeschrexbung

Uber Bauhausshop.com erhalten Sie neben dem Auktionsartikel auch alle anderen Bauhausklass:ker Diese

Reproduktionen berihmter Mabel von Le Corbusier, Mies van der Rohe, Charles Eames, Eileen Gray und Ane’

bieten wir zu erschwinglichen Preisen an !Alle bauhausshop.com Mobel werden in Italien sorgfaitig nach
Ongmatentwurfen aus besten Matenahen gefertigt.
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Die Beklagte beantragt,

die Klagé abzuweisen.

Die Beklagte behauptet, téglich wlrden bis iu 70.000 OnIine~Auktionen gestartet und es liefen
etwa 350.000 Online-Aktionen parallel. |

Sie macht geltend, ihre Tatigkeit séi fnit der eines Mesée- oder Marktplatzbetfei_bers vergleichbar.
Sie kﬁnne' im autométisierten Verfahren 'nicht vorab prufen, ob es sich um rechtswidrige Ange-
bote handele. Die Beklagte ist’dér Ansicht, sie sei ausreichend tatig geworden, in dem sie nach
Erhait der Abmahnung den Anbieter sperrte bzw. den'Begriff ,Wagenfeld* in ihre Keyword-
‘chéckliste aufnahm. Die Beklagte meint ferner, es lagen die Voraussetzungeh einer Haftungspri-

vilegierungi.S.v § 11 Satz'1 TDG vor.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf deren zur Akte gereichten Schriftsétze

nebst Anlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll verwiesen,

Entscheidungsgriinde

Die zuldssige Klage ist nicht begriindet. Den Klagern stehen die geltend gemachten Anspriiche

aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

A. Der verfolgte Unter_l'assubngsanspruch ist weder im Haupt-,'noch im Hilfsantrag gegeben.' Ein

Anspruch aus 8§ 97 Abs. 1, 2 Abs. 1 Nr. 4i.V.m. § 16 UrhG besteht nicht.
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- Zwar sind beide Klager aktiv Iegitimiert‘

Der Kléger zu 2) ist als Testamentsvollstrecker Uber den Nachlass von Wagenfeld geman
§ 2212 BGB befugt, Verbietungsrechte wegen Urheberverletzung an der streitgegenstandli-

chen Leuchte geltend zu machen.

- Auch die Klagerin zu 1) ist aktiv Iegitirﬁiert, die eingeklagten Anspriiche gerichtlidh geltend zu

_ machen.,Die Klagerin zu 1) hat schltssig Vorgetragén,"dass Wagenfeld ihr bzw. ihrer Rechts-‘

- vorgéngerin die Nutzungsrec;hte Ubertrug.

. AQch hahdelt es sich bei»der'WagenfeldleUChte um ein Werk der angewandten Kunst gemaf

§ 2 Abs. 1. Nr. 4, Abs. 2 UrhG. Es handelt sich um eine persdnlich geistige Schépfung Wa-

genfelds. |hre Eigentiimlichkeit liegt in ihrer Schlichtheit (vgl. OLG Dusseldorf, Urt. v.

04.09.1992, - 20 U 144/91, GRUR 1993, 903; OLG Hamburg, Urt. v. 04.03.1999, - 3 U

169/98, GRUR 1999, 714).

Die »Kléger tragen aber nicht hihreichend vor, dass die vo}n' ,Bauhausshop* beworbene bzw. |
verkaufte Leuchte eine illegal hergestellte, oder iliegal an‘geb‘otenevReproduktion der von der
Klégerin zu 1)in Alleinlizénz vertriebenen Léuchten darstellt. Die Klager légen weder‘die kon-
krete Ausfdhrungsform des verkauften Exemplafs dar, noch gleichen sie diese mit der von der
Klagerin zuv 1) vertrié_benen Leuchte éb. Dieser Vor’t‘rag ist auch nicht etwa deshalb entbehr-

lich, Wéil sich aus der in der_Bewérbung verwendeten Fotografie die Ausgestaltungsform ein- -

deutig ergébe; wie die Klager im Termin zur mindlichen Verhandlung argumentierten. Ob es

sich tatsachlich um ein Plagiat handelt, kann der Bewerbu’ng schon deshalb nicht entnommen
'werden, weil die dortige Fotografie untertitelt ist mit ,Bild nur zur lllustration. OriginalgréRe:
bitte klicken! Bild nur zur lllustration®, Eine nochmalige Auflage an die Klager, ihren Vortrag zu

ergé'nz'en,'war entbehrlich, denn zum Einen hatte die Beklagte die Mangel im klagerischen

- Vortrag bereits in der KIageerwiderung vom 23.12.2002 gertgt, zum Anderen scheitert die -

‘Klage auch an weiteren Voraussetzungen einer Urheberverletzung.
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. Es fehlt jedenfalls an einer Verletzungshandlung der Beklagten. Dabei kann im Ergebnis of-

fé’n bleiben, ob das Gesetz Uber die NUtzung von Telediensten insbesondere die Haftung_spri-
vilegierung (§ 11 Satz 1 TDG n.F.) anwendbar ist — wozu die Kammer neigt -, oder die Haf-
tung lediglich nach allgemeinen Vorschriften zu be‘urteilen ist. Denn in beiden Féllen fehlt es
an einer Haftuﬁg der Beklagten 'ft]r. éine Vermeinfliche Urheberverletzu'ng des Bauhausshopé.

Im Einzelnen:

Die Beklagte ist als Diensteanbieterin i.S.v. § 3 Nr. 1 TDG anzusehen. MaRgeblich ist das

~TDG in der aktuellen Fassung vom 21.12.2001 (BGBI | 1997, 1870; zuletzt gedndert durch

Art. 1und 4 Abs. 1 G v. 14.12.2001 | 3721), zumal es den Klagern um einen in die Zukunft
gerichteten Unterlassungsanspruch geht. Die Haftung der Beklagten sche_iterf danach an der

Haftungsprivilegierung gemaR § 11 Satz 1 TDG n.F.

Das Haftungsprivileg des § 11 TDG n.F.‘ ist anwendbar. Eine Einschrankung auf den straf-
rechtlicheh Anwenduhgsbéreich vérmag die Kammer dem -G.esetzestext nicht zu entnehmen.
Im Ubrigen war auch nach alter Rechtslage auf den Hostprovider, also demjenigen, der frem-
de Inhalte auf eigenen Rebhnern zuganglich macht, die Haffungsprivilegierung (8§ 5TDG a.F.)
anwendbar und es wufdebteilweise sogar eine analoge Anwendung flr Mediendienste befi]r—

wortet (vgl. Schricker, Urrheberrecht, 2. Aufl. Rn. 40e, 40a zu § 97 UrhG m.w.Nw.).

'Auch sind die Voraussetzungeh des § 11 Sétz 1 TDG n.F. gegeben. Denn das streitgegen-
standliche Avuktionsangebd der Wagenfe'|‘d Tischleuchte des Verkaufers ,,Bauhausshopf‘ isf
far die Beklagte eine fremde I.hformation‘i,S.‘v. '§-1_17,TDG, die sie sich nicht zueigen macht.-
Intemetauktionshéuser‘sind far d.ie. ins Neté gestellten Inhalte nicht verantwortlich (vgl. LG
Pbtsdam’, Urt. v. 10.10.2002, JurPC ’Web-Dok. 339/02, Abs. 1-35 — ebay, fir § 1 UWG; LG

Disseldorf, Urt v. 29.10.2002, AZ: 4a O 464/01, fur § 14 MarkenG, § 1 UWG und §§ 823,

1004 BGB).
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’(1) Denn der jeweilige ’I’nter'esseﬁt oder Kunde der. Beklagfen ist sich bewuést dass das Ware.n?
'angebot msbesondere der die Ware beschrelbende Text vom .Anbieter- stammt und er lm‘_‘
Falle des Hochstgebotes von diesem direkt erW|rbt

“Ob sich. d|ese Umstande bere|ts aus der Tatlgke|t aIs Auktlonshaus also eines Unter-

”nehmens welches Waren Dritter verstelgert ergibt, kann offen blelben Denn letztlich ent-

» nlmmt der |ntereSS|erte Kunde Jedenfalls der Bewerbung des Artikels, dass dleser alleln vom

',,Bauhausshop zum Kauf angeboten W|rd_. Unter der Rubrik ,,Verkaufer“ ist ,,Bauhausshop" '
angegeben.'. In Qér lRu'brik ,,Produktbeschreibung“ findet sich der Hinweis_ auf weiteré_A_rtikeI,
die beim ,,BaUhéuéshop" erworben werden. kénnen. Die Angabe ,Uber BédhauSshop.com er-
haltén Sié neben dem Auktionsartikel auch alle énderéh Bauhausklassiker. Diesle Reprodukti-
“onen beruhfntef Md&bel von Le Corbusie‘r, Mies van der Rohe, Charles Eames, Eileen Gray
und Anderen biete.n wir zu erschWininchén Preises an!:..." stammt erkennbar vom Anbieter.
Der Begnff ,,W|r“ be2|eht sich — entgegen der Auslegung der Klager — erkennbar nicht auf die
Beklagte
Letztlich erfahrt der |ntereSS|erte Kunde spatestens bei der seiner Reglstrlerung, die er bend-
tigt, um etwa Gebote abgeben zu kénnen, dass die Beklagte nur. das Forum fir die Auktlon v
stellt, Denn er passiert im Rahmen der Registrierung die AGB der Beklagten. Diese erlautern
/ W insbesondere in § 8 den-Vertragsschluss Und die Abwicklung. In § 10 ist zudem bestimmt, |

dass die Beklagte keine Gewahr fir die Verkduferangaben Ubernimmt.

. (2) Dabej ergibt sich aus dem Umstand, déss die‘BékIagte den Nutzern die Teilnahme'an der
AUktlon m|ttels eine Pseudonyms ermoghcht nichts anderes Hlerdurch W|rd die Beklagte
_ nicht selbst zur Anbieterin der Waren. Denn gemar §4 TDDSG muss sie eine Tellnahme

nﬂttels Pseudonym gerade ermogllchen
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(3) Der Umstand, dass die Beklagte vom Verkaufer eine Provision bezieht, fihrt ebenso wenig

. C)

'daz_u} dass sie sich dessen Angebot zu Eigen macht. Die Provision ist vergléichbar mit der -

Nutzungsgebuhr auf einem traditionellen Marktplatz (Standplatzmiete).

Die B‘éklagte»'_ hatte auch keine Kenntnis von einer rechtWidrigen ‘Handlung des ,Bauhaus-

shops*“i.S.v. § 11 Satz 1 TDG n.F.

' _(1) Eine Kenntnis im Zeitpuhkf der Auktion (§ 11 Satz 1 Nr. 1 TDG n.F._)V ist nicht gegeben. Die

,Marktfiihrer* ebay um eines der groReren Internetauktionshéuser.

'-Bekl'égte konnte von einem RechteverstoR nichts erfahren, bevor sie seitens derKlégerin

- nicht vorprozessual abgemahnt wu-rde. Denn das Angebot wird im automatisierten Massen- -

verfahren registriert. Dabei kann es dahin stehen, dass die Klager die Anzahl der laufenden

“ Auktionen bzw. taglichen RegistrierUngen mit. Ni_chtw_isSen bestreiten. Selbst wenn. die Zahl

' gevringer ware - was die Klager nichteinmal be.h'aupten — liegt jedenfalls ein automatisiertes

‘Massenverfahren vor. Denn bei der Beklagten handelt es sich bekanntermaRen neben dem

(2) Sbweit die ’Beklagté nachtraglich von dem Recht,evevrsAtoB erfuhr, hat sie ihrer Pflicht gerhéB

9

| §11 Safz 1 Nr. 2 TDG gentgt. Denn sie ist unverziglich tatig geworden, um die Information .
- zu entfernen. Sofort nach Bekanntwerden des VerstoRes hat sie den Anbieter ,,Bauhausshdp“

v’gespérrt bzw. das Stichwort ,Wagenfeld in eine_sog. Keyword’checkliste aufgendmmen; die

dem Zweck dient, kiinftig rechtwidrige Angebote"aufzijﬁndeh:und zu l6schen.

Die Beklagte hat auch gegen keine L"JbenNachungs'p'flicht' vévrs,to‘rseh.

‘ k~\vDénn gémé[& § 8 Abs. 2 TDG ist sie von einer allgemei'neh‘Uberwachungspfliéht gerade frei-

gestellt.
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Letztlich kann die Anwendbarkeit des TDG bzw. der Haftungsprivilegierung offen bleiben.
Denn selbst, wenn diesé nicht gréifen wirde (so zu-§5 TDG a.F.: OLG Minchen, Urt. -
08.03.200j, CR 2001, 324), so ware eine Haftung der Beklagten gleichwohl auch nach all-
gemeinen Vorschriften nicht .gegeben. Es ist nicht ersichtlich, durch welche eigene deliktische _

Handlung die Beklagte haften'sollte, oder inwiefern sie an der deliktischen Handlung des

,Bauhausshops* als Mitstorerin mitwirkte.

So hat bereits das OLG KéIn (Urt. v. 02.11.2001, CR 2002, 50) im Rahmen einer marken-

rechtlichen Inanspruchriahme der Beklagten ausgefuhrt, dass das Haftungsprivileg des § 5

Abs. 2 TDG a.F. zwar nicht greife. Das OLG KaIn hat aber gleichwohl den Unterlassungs-
anspruch abgeiehnt, da allein der Umstand, dass die Angebote der Nutzer.in éin von dem
Betreiber der Auktionsplattform erarbeitetes‘Programm eingestellt sind, diese nicht zu dessen
eigenen bzw. selbst geschafféhen Inhalten macht. Auch hat das OLG KadlIn eine Miis‘térer-
haftung verneint, denn in Anbetracht des Umfanges des zu verarbeitenden Datenmaterials
werde sowohl die Veréffentlichung der Angebote als auch die vorgeschaltete Zuléssung und
Registriérung in einem automatisierten Verfahren durchgefthrt. Diese Grundsétzergelten

auch hinsichtlich des hier auf Urheberecht gestitzten Unterlassungsanspruchs:

Eine eigene deliktische Handlung der Beklagten schéi‘det schon deshalb aus, weil das Wa-

~ renangebot ausschlieRlich vom ,Bauhausshop* stammt. Insoweit kann auf die obigen Dar-

stellgngen verwiesen werden. Die Handlungen der Beklagten, wie die Bereitstellung eines.
Formulars, Serviceleistungen'(Bieterstahd, Bewertung) sind allenfalls Rahmenhandlungen.
Durch diese MaRnahmen mag die Beklagte die Méglichkeit zu einem UrheberverstoR durch

die ihr Auktionshaus nutzenden Verkaufer schaffen. Die Rechtsverletzung begeht sie abef

nicht selbst.

b) Auch haftet die Beklégte nicht als Mitstérerin.
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Als Stoérer haftet, wer willentlich und adaquat kausal an der Herbeifthrung eihes Zustandes
mitgewirkt hat, der die rechtswidrige Beeintrachtigung eines .}Dritten zur Folge hat. Dabei kénn
die bloRe — auch gutgléubige - Un'terstUtzuhg eines eigenverantwortlich handelnden Dritten
mit'MittéI des eigenen Bét_riebs genugen, sofern die reéhtliche Mégiichkeit besteht, die Hand-
Iuhg Zu verhindern. (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 22 Aufl., Einl. Rn. 325f). Diese
Mitwirkung setzt aber die positive Kenntnis derjenigen tétséchlichen Umstéivnde voraus, aus
denen sich die rechtswidrige BeeintréchﬁgunQ ergibt. Hiéranvfehl_t es, denn vor Erhalt des
ABfnahnschreibens hatte die Beklagte, wie bereits dargelvegt, keine Kenntnis vom Rechte-
vérstoB. Im automatisierten Verfahren ist ihr eine Kenntnis der individuellen Inhalte gar nicht:
moglich. Der Vorhalt der Klager, die Beklagte durfe die Angebote dann eben nicht sofort ins
Netz stellen, sondern mtjsse diese etwa binnen 24 Stunden erst Uberprufen, geht fehl. Selbst
wenn die Beklagte sich entgegen obiger Ausflhrungen nicht auf § 11 TDG n.F. berufen
kénnte, kann lsie eine derértiée allgemeine Prufungspflicht auch nac’h allgemeinen Vorschrif-
ten nicht treffen. Vergleichbar dem Inhaber eines Kopie.rl'adens (vgl. BGH, Urt. v. 09.06.1_983,
GRUR 1984, 54 — Kopierladen) kann die Beklagte nur fir MaRnahmen im Bereich des Zu-
mutbaren haften. Die Beklagte hat danach zwar Vorkehrungen zu treffén, nach denen etwai-
ge VerstdlRe mbgiichst ausgeschlossen, jedenfallé éber soweit wie moglich verhindert werden
kénnen. Art und Umfang dieser Maknahmen bestimmen sich aber nach Treu und Glauben.
Eine generelle vorherige Kontrolle ihrer Kunden obliegt der Beklagten nicht, denn ein groBér
Teil der Kunden berahrt die Rechte der Klager odeerAribtterl nicht.b Ein generelles Misstrauen
der Beklagten ihrevn Kundeh gegenuber ist daher nicht angezeigt. Es reicht vielme‘hr aus,
dass die Beklagten in ihren AGB (doﬁ § 6) auf die Vefpflichtung der Kunden zur Beachtung
fremder Urheberechte hinweist. Dies hat sie hinreichend deutlich getan, denn jeder Kunde
Jpassiert* vor der Registrierung die AGB mit verstédndlichem Inhalt. Anders als etwa der
Handler, dem regelmé&Rig eine sehr strenge Prufungspflicht aufzuerlegen ist, hat die Beklagte,

-die nur dastorum far den Handel stellt, damit alles Erforderjl_iche getan..
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3_. 'De’ssen Ungeachtet ist nicht ersichtlich, wie die streitgegenstandliche _AuktiOn durch eine vor-
herige F’rufung der Daten hatte vermieden werden kénnen. Denn die Eingabe von Begriffen‘
wie ,Reproduktion® oder ,Wagenfeld" oder ,,Béuhaus“ ist nicht derart verd-ét:htig, dass die Be- .

. : : )
klagte bereits anfangs hatte misstrauisch werden und hiergegen vorgehen muissen. Selbst bei

einer .Vo‘rabkontrolle — wie sie die Kiéger fordern — 'Wédre Vdié streiigegensténdliche Auktion
nicht uhterbundeh worden. Denn die durch _dén Vefké'ufer verwendeten Begriffe sind fur sich
betrachtet véllig heutralg Auch die Klagerin zu 1) vermarktet letztlich nur ',,Repro.duktionen.“,
. 'denn die Lampeh sind nichtf von Prqf. Wagénféld selbsf gefertigt, vséndern gehen auf seine
Enfw(]rfe zuri]c};. AL'JQh/ die Begriffe ,Wagenfeld* und ;,Bauhéussho'p“ indizieren keinen Rech- -
teyérstbf&. Die Lizc-':-nzre,chteban Wagenfeldprodukten mogen den Klégérn wohl vertraut sein,
.:Allgemeinwié'sen Stelleﬁ >sie nicht dar. Die Beklagte, die von einer vermeintlichen Rechtever—l
letzung erst durch das spatere Abmahnschreiben erfuhr, hatte bei einer Vorabkontrolle
dvurc‘hau}s annehmen kénn.en, dass def ,,Bauhausshbp“ die Waren mit Lizenz vermarktet, oder
von der Klagerin zu 1) Iizeﬁsierte Ware anderweitig eingékanf hat und diese ifn Aktionswege
anbietet. Eine (nocihmalige) Nachfrage beim Bauhausshop, ob éine Rech.teverletzﬁng Dritter
tatsachlich ausge.schloslsen sei, hatte bei Iebensnahevr Betrachtung kein anderes Ergebnis
gebracht-als dié \?erkéufererklérung gemal § 6 Abs. 5 AGB. Auch danach sichert der Anbie-’
tef zu, n'ic'ht gegen geéetzliéhen Vorschriften, die guten Sitten oder das Urheberrecht zu ver-
stQBen. Fur eine Nachfrage bei den Klégern bestand seitens "der Beklagten kein Anlass, denn
hﬁerzu hétte.sie zunéc_hvst einmal Wissen mUss‘en,bdas‘s"Aeine Géféhrdung klégerischer Rechte |

tiberhaupt besteht.

B. Aus der_nlAusgefl'Jhrten ergibt sich ferner, dass die Klé.ger‘au'ch' keineh_AnSpruch auf Aus-

kunft, Schadensersatz oder Veréffentlichung haben.

- C. DieKostenent}séheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1, 100 Abs. 1 ZPO.
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Die Entsc_heidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in §§ 709 Satz 1, 2
ZPO. |

Hengst , Oelschléger o - Dr. Teschner
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" Landgericht Berlin
Im Namen-..déé Volkes

' Geschéﬁsnﬁmmer: 16 0'476/01 ' Verkﬁhdet am: 25. Februar 2003
s ' Klose
Justiquersekretérin

In dem Rechtsstreit
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. hat die Zivilkammer 16 des Landgerichts Berlin in 10589 Berlin (Charlottenburg), .
. Tegeler Weg 17/21, auf die mlndliche Verhandlung vom 25. Februar 2003 durch
die Vorsitzende Richterin am Landgericht Hengst, den Richter am Landgericht
Oelschlager und die Richterin am Landgericht Dr. Teschner
fir Recht erkannt:

. 1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klager haben die Kosten des Rechtsstreits je zur Halfte zu tragen.

3. Das Urteil ist vorlauflg vollstreckbar gegen Slcherheltslelstung in Hohe

von 110 % des Jewe|ls zZu voIIstreckenden Betrages.

Tatbestand

Die Klagerin zu 1) ist ein in Bremen ans&ssiges Unte,rnehme{n, welches Leuchten herstellt und
vertreibt, u.a. eine Leuchte ,\WG 24 Tiéchlampe mit Glasfuss“ sowie ,WA 24“in der Metallversion.

Sie ist die auSSChlie(SIiche Lizenznehmerin hinsichtlichrde'r urheberrechtlichen Nutzungsrechte fur

die von Prof. I Wahrend dessen Tétigkeit am Bauhaus in Dessau entworfenen

Lampen. Der Klager zu 2) ist Téstamentsvollstreoker Uber den Nachlass des 1990 verstorbenen

Prof.
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Die Beklagte ist ein européisches OnIine-Auktiqnshaus mit Sitz in Hamburg. Die Beklagte bietet
u.a. in Deutschland unter __einen Oniine-Markthatz,. auf dem jederfnahn Waren
und Dienstleistungen aller Art gegen Héchstgebot anbieten oder erwérbeh kann. Die je'weilige-n
Kunden (Verkaufer biw. Kéufer): registriereh' éich zuvor bei der Be,klagten‘ in einem vollautomati-
sierten Verfahren. Hierzu geben‘.sie Nameyn,'Ans_chrift, E-Mail-Adresse und felefonnummer an.' :
Femner wéi.hle.n- sie einen sog. Benutzernanﬁeh (Pseudonym), 'unte.eréIche'm sie im Folgenden fer
die Aukfionen auftret‘en, sowie ein Pas'sword,‘ welches sie im Folgenden jeweils zum Einlogge‘n
benutzen. Die Verkaufer ‘kénnen sodann ihr Warénangebot auktionieren. Hierzu bedienen sie
sich eine's’bFormuIars der»BekkIagten, in welches die mange(blichen Daten eingetragen werden
(Katagdrie_, Artikel, Angaben zur Ware, 'Mind‘estpreis, Bietschritt, Laufzeit u.a.). Diese Daten wer-
den seitens der Beklagten nicht Gberprift. Den Zuschlag erhélt der Meistbietende; bei gleich ho-
hen Angeboten jener, der zuerst das Gebot abgéb. Bei erfolgreicher Auktion zahlt der Verkaufer
an die Beklagte eine Provision. Mit der Einrichtung der Onili>ne-Auktion_ sichert der Anbieter zu,
nicht gegen gésetzlichen Vorschriften; die guten Sitten oder das Urheberreéht zu verstoRen (§ 6
Abs. 5 AGB). Der Kaufvertrag komht direkt zwischen den Nutzern zustande und wird zwischen
diesen} auch» abgewickelt (§ 8 AGB). Wegen der AGB der Beklagten im Einzelne‘n wird Bezug
genommen auf die Anlage B1.

Am 14.03.2001 :'WUrc‘ie im Online-Auktionshaus vder Beklagten durch die Betreiberin der Internet- |
adresse ‘eine sog. ,Wagenfeld Tischlampe* versteigert. Die Lampe wurde
-wie aus né‘chstehender Fa’ésung des Hiffsa_ntrages zu |. ersichtlich bewofben». Die Inhabérin der

Domain {i§

= hat ihren Geschéftssitz in Nassau/Bahamas. Die Kléger haben die
Beklagte vorprozessual abgémahnt. Als Folge dessen hat die Beklag'te den Anbieter ,Bauhaus-
shop” gesperrt bzw. das Stichwort ,Wagenfeld" in eine sog. 'Ke_ywordcheckliste aufgenommen,

die dem Zweck dient ,kinftig rechtwidrige Angebote aufzufinden und zu léschen.

Die Klager behaupten, bei der versteigerten Lampe handele es sich um ein Plagiat.
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Die Kléger sind der Ansic:h’t: Die Beklagte hafte flir eine Urheberrechtsverletzung des ~Bauhaus-
shép“, denn sie habe _sic_h'das \/ersteig;arungsangebot zueigen gemacht. Die Haft‘ungsprivilegie'-
rung des § 5 Abs. 2 TDG a.F. sei auf'Urheberrechtsverstéﬁe nicht bar)wendbar gewesen und auch
§';11.iSatz.1 TDG n.F. g_reife‘nic;ht bei ziViirechtIichen UnterlassungéangprUchen, sondern nur bei

- strafrechtlicheh A'nsprUgh'e‘n‘ Jedenfalls seien die 'Vorau:sset;ungen des §’11 Satz 1 TDG nicht
- gegebe‘n,-_ deﬁn die Béklégfe sei Dieh'st_eanbie‘ter'fi.]r ieiger-_le .In-h'alfe,vdie sie zur Nutzung bere‘it;

_ .halte". Dieé ‘ergabe sich uL_a. aus folgendeh Aspekten: dié~Beklagte gébe dié auBere Gestaltung

_ uhd den A.blan' der Aukti'on vér, sie bieté zusétzliche Serviceleistunéen v(SucH- un'd Bewertungs-
m'églichk-ei’teri), sie erhaite eine Provi.sion, und sie begleite die Auktion, indem sie die Zahl der )
Biefer und der Gebote stets a’ktualisiert anzeige. Die Klager meinen ferrier: Die Beklagte unter-
stitze den Miésbrauch, indem sie die Inhalte der Nutzer sofort ins Nétz_ stelle, obWohI ihr eine
zeitlvich'e,Ver_zé'gerun'g‘méglich sei. BinAn’en etwa 24 Stunden seiAder Bekla_gten eine sachgerechte
Uberprifung der Angébote durch Einsatz der Keywordcihecklisté vorab mdglich; eine nachtragli-

che Uberprtifung reiche nicht.
Die Kiagerin beantragt, _‘

L. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000,00
o erSatzwei_se,OrdnUngshaft, oder bei‘Méidung einer .Ordnungs'h‘aft bis zu 6 Monaten, die
Ordnuhgshaft zu vollziehen an den Vorstandsmitgliedern der Beklagten, gemag § 890 ZPO -

zu'unterlassen,

Tischlam'pen wie nachstehend gekénnzeich’net durch die folgenden Me_rkmale:
: :a) Die piliférmig gestaltete Tischlampe ist.rotationséymmetrISCh und besteht aus den drei
Gestaltungsabschnitten Kop_fteil,-MitteIséuIe und Soc](el;

: vaa)' das Kopfteil_'wird von einem unten abgeschnittenen Kugelsegment geb'illdet,

(1) das groRer ist, als eine Halbkugel, ,
’ (2 das aus undurchsichtigem aber lichtdurchlassigem Glas besteht und
- (3) das. mit séinem Schnittrand auf einem umlaufenden metallisch

glanzenden Band aufliegt:
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bb) das Mittelstuck besteht aus einer zéntriéch angebrachten Saule aus Glasmaterial mit
innen zentrisch verlaufendem Metallstab, wobei die Saulenenden oben und unten mit
metallisch glanzenden Saulenfassungen versehen sind;

cc) der Sockel besteht aus einer Scheibe aus durchsichtigem Glésmaterial, deren Durch- .

messer in etwa dem Durchmeése‘r des .Kugelsegments des Kopfteils entspricht,

b)'der Schalter ist ein Zugschalter mit einem Bandel oder einer Kette mit aneinander ge-
reihten Kagelchen, der unterhalb des Kopfteils, aber oberhalb der unteren metallisch -

glanzenden Séulenfassuhg aus éiner_n m’etallisch 'glénzévnd gesta{Iteten Teil der Saule

auStrit_t;

c) das elektrische Zufthrkabel tritt in den unteren Saulenteil oberhalb der als Sockel die-

nenden Schéibe in die Saule ein, insbesondere Tischlampen wie nac‘hfolgend ab‘gebildet:

u_n&/ode’r

~a) Die pilzformig gestaltete»Tischiampfe: ist fotatiqr‘issymmetrisch und besteht aus den drei
Gestaltungsabschnitten Kopfteil, Mittelteil und Sockel;

aa) das Kopfteil wird von einem unten abgeschnittenen Kugelsegment gebildet,

(1) das groRer ist als_eine Hal_bkugel,"

(2) das aus-undurchsichtigem aber lichtdurchlassigem Glas besteht-und
(3) das mit seinem Schnittrand auf einem umlaufenden metallisch

glanzenden Band aufliegt:
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~ bb) das Mittelstiick besteht aus einer zentrisch angebrachten Saule aus Metall, an deren

oberem Ende sich die metallische Lampenfassung befindet;

) der S'o.ckél besteht aus einer Scheibe aus Metall, dereh Durchmesser in etwa dem
Durchmesser des Kugelsegments des Kopfteils entspncht auf der Unterseite der
Schelbe beflnden sich mehrere mednge Standfuf&e '

b) Der Schalter ist é:in' Zugschalter fnit einem Bandel oder eine Kette mit einander gereihten

, KUgeIchen, der_'in geringem Abstand unterhalb destpfteils aus der Saule austritt;

) das elektnsche Zufuhrkabel tritt unter der als Sockel dlenenden Metallsche|be in die |

: Saule ein, msbesondere Tlschlampen wie nachfolgend abgeblldet

11

: bva.nz»ublieten,. |n dén Verkehr zu b'ringerj Q‘der zu besitzen
~ und/oder
e‘im’Verkauf'derar'ti‘ger TiSchIampen durch Dritte mitquir‘kén,‘ '
indem sie bzur Vér’anstéltuhg sogénannter Onliné—Au'ktionén auf ihren Inter’net-Websités

‘wissentlich Verkaufsangebote derartiger T;schlampen von Aukﬂonsteﬂnehmern verbre|tet
und zur Nutzung bere|thalt

durch Ha'ndlunge’h rechtsgeschéftlichér oder tatsachlicher Art aktiv am Zustandekommen

von \/erkaufsvertragen zwischen Auktionsteilnehmern uber derartige Ttschlampen mitwirkt,
und zwar msbesondere dadurch,
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‘dass sie von anbietenden Auktionsteilnehmern, bevor sie deren Angebote zur Verdéffentli-

‘chung im Internet freiSchaItet, bestimmte, in die abzuschlieRenden Verkaufsvertrage einge-

‘hende Zusicherungen verlangt und diese Erklérungengeméfs § 164 Abs. 3 BGB als Emp-

fangsvertreter zukUnfftigef Bieter entgegennimmt;

dass sie die Verkaufsveranstaltungen jeweils mit einer von ihr selbst gefértigteh Zusam-
‘menstellung von Tiéchlampen verschiedener Bete’iligte_r'uriter Angabe der Herstellermarke,
Modellbezeichnung und des Mindestgebotes einbezieht, darunter auch Angebote derartiger

Tischlampen,:

daés sie Gebote zum Kauf derartiger Tischlampen als Empfangsvertreter der anbietenden
Auktionsteilnehmer geman § 164 Abs. 3 BGB entgegennimmt, und zwar mit der Rechtsfol-
ge, dass der Vertrag durch den Akt der Entgegennahme des hochsten Gebotes zwischen

dem anbietenden und dem hochstbietenden Teilnehmer zustande kommt, ohne dass es ei-

- ner weiteren Erklarung der Beteiligten bedarf,

das sie den Hochstbietenden unverziglich nach Ablauf der Auktionsdauer vom Zustande-
kommen des Vertrages unterrichtet, beide Parteien schriftlich miteinander bekannt macht
und ihnen den vereinbarten Kaufpreis mitteilt;

o>

| dass sie mit ihren Ailg'e‘m'e'inen Geschéftsbedingungen den Inhalt der Willenserklarungen

fixiert, die die Beteiligten mit der Verdffentlichung des Verkaufsangébotes und des darauf-

| hin erfolgen Geboten abgeben;

dass sie als entgeltliche Service-Leistung den Versahd der verkauften Ware vom Verkaufer

zum Kaufer tbernimmt und die zur Beférderung notwendige. Infrastruktur bereithalt.

die Beklagte zu verurteilen, Auskunft zu erteilen tber die Anzahl der hergestellten, verbrei-

teten beﬁndlichen Tischlampen wie sie im Antrag gemag Ziffer |. beschrieben sind und de-

_ren Abgabepreis sowie Rechnung zu legen Uber' den mit diesen Tischlampen erzielten Ge-

winn.
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. festzustellen, dass die Beklagte den Klagern den Schaden zu ersetzen hat, der ihnen durch

die Handlungen gemag Ziffer |. entstanden ist.

IV. die Klager zu ermé&chtigen, deh verfigenden Teil des Urteils innerhalb von einem Monat ab - |
' Zustellung auf Kosten der Beklagten in einer einschldgigen Fachzeitschrift auf dem Gebiét
. des Lémpendesigns bekannt zu machen. Die Beklagte ferner zu verUrteiIen, den Klégern

hierzu einén\KostenVors‘chuss in Hohe von DM 2.500,00 (€ 1.278,23) zu bezahlen.

' Hilfsweise‘beantr"agt die Klégerin hinsichtlich des Klageantrages zul.,
-die Beklagte zu verurteilen, es bei M'eidqng eines Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000,00
ersatzweise Ordnungshéﬁ, oder: bei Meidung einer Ordnungshaftb bis zu 6 Monaten, die
’ O.rdnungs‘haft zu voIIzieheh an den Vorstandsmitgliedem der Beklagten gemafy § 890 ZPO
- zU unterlassen, beij der Abwicklﬁng eines im Rahmen eiher OnIine-Auktion. erfolgten -Ver-

kaufs durch Dritte von Tischlampen gekennzeichnet durch nachfolgende Merkmale:

a) Die pilzférmig gestaltete Tischlampe ist rotationssymmetrisch und bésteht aus den drei

Gestaltungsabschnitten Kopfteil, Mittels&ule und Sockel;
aa) das Kopfteil wird von einem unten abgeschnittenen Kugelbsegment gebildet,

(1) das groRer ist, als eine Halbkugel, |
(2) das aus undurchsichtigem aber lichtdurchlassigem Glas besteht und
(3) das mit seinem Schnittrand auf einem umlaufenden metallisch

glanzenden Band aufliegt;
bb) das Mittel’stﬂck besteht aus einer zentrisch angebrachten Saule aus Glasmaterial mit

innen zentrisch verlaufend_em Metallstab, wobei die Saulenenden oben und unten mit

metallisch glanzenden Saulenfassungen versehen sind;
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cc) derSQckeI besteht aus einer Scheibe aus durchsichtigenﬁ Glasmaterial, deren Durch-

messer in etwa dem Durchmesser des KUgelsegments des Kopfte‘ils entspricht,

>b) der Schalter ist ein Zugschalter mit einem Béandel oder einer Kette mit aneinander ge-'
 reihten KUgeIché_n, der unterhalb des Kopfteils, aber oberhalb der unteren metallisch
~ glanzenden Saulenfassung aus einem .'météllisch, glénzend"gestalteteh Teil der Saule

austritt;A

'¢) das-elektrische Zuflhrkabel tritt in den unteren Saulenteil oberhalb der als Sockel die-

' nenden Scheib_e in die Séaule ein, insbesondere Tischlampen wie nachfoigend abgebi_ldet:

.',m‘itzuwirk-en, Wié nachstehend beispielhaft wiedergegében_:
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Kaufen | Verkaufen | Newsletter | Service | HilfeA’

Alle Kategorien

'Home | Haus, Garten, Biiro | Mabel | Sonstige Mébel

Wagenfeld Tlschlampe iiber bauhausshop com '
. Verk3ufer: bauha;ggghgp Der Mindestpreis ist noch nicht fir alle Produkte erreicht.
Tage Std. Min. Sek.
Aktuelles Lauftnoch o 12 39 57
Hochstgebot 299 DM . |
ggf. inklusive MwSt. Ihr Maximalgebot % _
, ’ (pro Stiick) i %
Bild nur zur Illustz.aﬁorn.‘ Bletschntt 100 DM Menge :
OrginalgroBe: Bitte kiickent Menge - . 10 .
Bilder nur zur Mindestabnahme - 10 Benutzername
llustration g;l-(ggnsende 14/03/2001 Passwort

‘Passwort vergessen?

Frage an den Verkdufer

Alle Auktionen dieses Verkdufers Neu bei ricardo? Jetzt

kostenlos anmelde

Zusdﬂag immer zum glinstigsten maéglichen Preis durch Thren ricardo Bletagentenf
Versandregionen | Auktion weiterempfehien

Mochten Sie Infos Uber diese Auktion per SMS‘? Wenn Sie den Zuschlag erhali:en E Wenn Sie iiberboten wurden E

‘Gebote - Besucherzahl dieser Auktion bi
Erfolgreiche Gebote |

Gebot in DM Menge Name ' Datum Zeit
Vorherige Gebote | _

Gebot in DM Stiickzahl - Name Datum

Zeit

Weitere Daten

Standort Zustand ' . Auktions-Nr.: Kiufer zahlt Versand
: - Brandneu in : -
Originalverpackung 14092517 ; Nein
v : . Versandregionen
Zahhmgswelse

Nordamerika Australien/Neuseeland, Westeuro

. Nachnahme - American Express - Vsa/Mastertard Sched< Uberwexsung DEM und Osteuropa, Inland

Top Produkt-Features
’ Produktbeschrexbung

Uber Bauhausshop.com erhalten Sie neben dem Auktionsartikel auch alle anderen Bauhausklass:ker Diese

Reproduktionen berihmter Mabel von Le Corbusier, Mies van der Rohe, Charles Eames, Eileen Gray und Ane’

bieten wir zu erschwinglichen Preisen an !Alle bauhausshop.com Mobel werden in Italien sorgfaitig nach
Ongmatentwurfen aus besten Matenahen gefertigt.
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Die Beklagte beantragt,

die Klagé abzuweisen.

Die Beklagte behauptet, téglich wlrden bis iu 70.000 OnIine~Auktionen gestartet und es liefen
etwa 350.000 Online-Aktionen parallel. |

Sie macht geltend, ihre Tatigkeit séi fnit der eines Mesée- oder Marktplatzbetfei_bers vergleichbar.
Sie kﬁnne' im autométisierten Verfahren 'nicht vorab prufen, ob es sich um rechtswidrige Ange-
bote handele. Die Beklagte ist’dér Ansicht, sie sei ausreichend tatig geworden, in dem sie nach
Erhait der Abmahnung den Anbieter sperrte bzw. den'Begriff ,Wagenfeld* in ihre Keyword-
‘chéckliste aufnahm. Die Beklagte meint ferner, es lagen die Voraussetzungeh einer Haftungspri-

vilegierungi.S.v § 11 Satz'1 TDG vor.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf deren zur Akte gereichten Schriftsétze

nebst Anlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll verwiesen,

Entscheidungsgriinde

Die zuldssige Klage ist nicht begriindet. Den Klagern stehen die geltend gemachten Anspriiche

aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

A. Der verfolgte Unter_l'assubngsanspruch ist weder im Haupt-,'noch im Hilfsantrag gegeben.' Ein

Anspruch aus 8§ 97 Abs. 1, 2 Abs. 1 Nr. 4i.V.m. § 16 UrhG besteht nicht.
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- Zwar sind beide Klager aktiv Iegitimiert‘

Der Kléger zu 2) ist als Testamentsvollstrecker Uber den Nachlass von Wagenfeld geman
§ 2212 BGB befugt, Verbietungsrechte wegen Urheberverletzung an der streitgegenstandli-

chen Leuchte geltend zu machen.

- Auch die Klagerin zu 1) ist aktiv Iegitirﬁiert, die eingeklagten Anspriiche gerichtlidh geltend zu

_ machen.,Die Klagerin zu 1) hat schltssig Vorgetragén,"dass Wagenfeld ihr bzw. ihrer Rechts-‘

- vorgéngerin die Nutzungsrec;hte Ubertrug.

. AQch hahdelt es sich bei»der'WagenfeldleUChte um ein Werk der angewandten Kunst gemaf

§ 2 Abs. 1. Nr. 4, Abs. 2 UrhG. Es handelt sich um eine persdnlich geistige Schépfung Wa-

genfelds. |hre Eigentiimlichkeit liegt in ihrer Schlichtheit (vgl. OLG Dusseldorf, Urt. v.

04.09.1992, - 20 U 144/91, GRUR 1993, 903; OLG Hamburg, Urt. v. 04.03.1999, - 3 U

169/98, GRUR 1999, 714).

Die »Kléger tragen aber nicht hihreichend vor, dass die vo}n' ,Bauhausshop* beworbene bzw. |
verkaufte Leuchte eine illegal hergestellte, oder iliegal an‘geb‘otenevReproduktion der von der
Klégerin zu 1)in Alleinlizénz vertriebenen Léuchten darstellt. Die Klager légen weder‘die kon-
krete Ausfdhrungsform des verkauften Exemplafs dar, noch gleichen sie diese mit der von der
Klagerin zuv 1) vertrié_benen Leuchte éb. Dieser Vor’t‘rag ist auch nicht etwa deshalb entbehr-

lich, Wéil sich aus der in der_Bewérbung verwendeten Fotografie die Ausgestaltungsform ein- -

deutig ergébe; wie die Klager im Termin zur mindlichen Verhandlung argumentierten. Ob es

sich tatsachlich um ein Plagiat handelt, kann der Bewerbu’ng schon deshalb nicht entnommen
'werden, weil die dortige Fotografie untertitelt ist mit ,Bild nur zur lllustration. OriginalgréRe:
bitte klicken! Bild nur zur lllustration®, Eine nochmalige Auflage an die Klager, ihren Vortrag zu

ergé'nz'en,'war entbehrlich, denn zum Einen hatte die Beklagte die Mangel im klagerischen

- Vortrag bereits in der KIageerwiderung vom 23.12.2002 gertgt, zum Anderen scheitert die -

‘Klage auch an weiteren Voraussetzungen einer Urheberverletzung.
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. Es fehlt jedenfalls an einer Verletzungshandlung der Beklagten. Dabei kann im Ergebnis of-

fé’n bleiben, ob das Gesetz Uber die NUtzung von Telediensten insbesondere die Haftung_spri-
vilegierung (§ 11 Satz 1 TDG n.F.) anwendbar ist — wozu die Kammer neigt -, oder die Haf-
tung lediglich nach allgemeinen Vorschriften zu be‘urteilen ist. Denn in beiden Féllen fehlt es
an einer Haftuﬁg der Beklagten 'ft]r. éine Vermeinfliche Urheberverletzu'ng des Bauhausshopé.

Im Einzelnen:

Die Beklagte ist als Diensteanbieterin i.S.v. § 3 Nr. 1 TDG anzusehen. MaRgeblich ist das

~TDG in der aktuellen Fassung vom 21.12.2001 (BGBI | 1997, 1870; zuletzt gedndert durch

Art. 1und 4 Abs. 1 G v. 14.12.2001 | 3721), zumal es den Klagern um einen in die Zukunft
gerichteten Unterlassungsanspruch geht. Die Haftung der Beklagten sche_iterf danach an der

Haftungsprivilegierung gemaR § 11 Satz 1 TDG n.F.

Das Haftungsprivileg des § 11 TDG n.F.‘ ist anwendbar. Eine Einschrankung auf den straf-
rechtlicheh Anwenduhgsbéreich vérmag die Kammer dem -G.esetzestext nicht zu entnehmen.
Im Ubrigen war auch nach alter Rechtslage auf den Hostprovider, also demjenigen, der frem-
de Inhalte auf eigenen Rebhnern zuganglich macht, die Haffungsprivilegierung (8§ 5TDG a.F.)
anwendbar und es wufdebteilweise sogar eine analoge Anwendung flr Mediendienste befi]r—

wortet (vgl. Schricker, Urrheberrecht, 2. Aufl. Rn. 40e, 40a zu § 97 UrhG m.w.Nw.).

'Auch sind die Voraussetzungeh des § 11 Sétz 1 TDG n.F. gegeben. Denn das streitgegen-
standliche Avuktionsangebd der Wagenfe'|‘d Tischleuchte des Verkaufers ,,Bauhausshopf‘ isf
far die Beklagte eine fremde I.hformation‘i,S.‘v. '§-1_17,TDG, die sie sich nicht zueigen macht.-
Intemetauktionshéuser‘sind far d.ie. ins Neté gestellten Inhalte nicht verantwortlich (vgl. LG
Pbtsdam’, Urt. v. 10.10.2002, JurPC ’Web-Dok. 339/02, Abs. 1-35 — ebay, fir § 1 UWG; LG

Disseldorf, Urt v. 29.10.2002, AZ: 4a O 464/01, fur § 14 MarkenG, § 1 UWG und §§ 823,

1004 BGB).
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’(1) Denn der jeweilige ’I’nter'esseﬁt oder Kunde der. Beklagfen ist sich bewuést dass das Ware.n?
'angebot msbesondere der die Ware beschrelbende Text vom .Anbieter- stammt und er lm‘_‘
Falle des Hochstgebotes von diesem direkt erW|rbt

“Ob sich. d|ese Umstande bere|ts aus der Tatlgke|t aIs Auktlonshaus also eines Unter-

”nehmens welches Waren Dritter verstelgert ergibt, kann offen blelben Denn letztlich ent-

» nlmmt der |ntereSS|erte Kunde Jedenfalls der Bewerbung des Artikels, dass dleser alleln vom

',,Bauhausshop zum Kauf angeboten W|rd_. Unter der Rubrik ,,Verkaufer“ ist ,,Bauhausshop" '
angegeben.'. In Qér lRu'brik ,,Produktbeschreibung“ findet sich der Hinweis_ auf weiteré_A_rtikeI,
die beim ,,BaUhéuéshop" erworben werden. kénnen. Die Angabe ,Uber BédhauSshop.com er-
haltén Sié neben dem Auktionsartikel auch alle énderéh Bauhausklassiker. Diesle Reprodukti-
“onen beruhfntef Md&bel von Le Corbusie‘r, Mies van der Rohe, Charles Eames, Eileen Gray
und Anderen biete.n wir zu erschWininchén Preises an!:..." stammt erkennbar vom Anbieter.
Der Begnff ,,W|r“ be2|eht sich — entgegen der Auslegung der Klager — erkennbar nicht auf die
Beklagte
Letztlich erfahrt der |ntereSS|erte Kunde spatestens bei der seiner Reglstrlerung, die er bend-
tigt, um etwa Gebote abgeben zu kénnen, dass die Beklagte nur. das Forum fir die Auktlon v
stellt, Denn er passiert im Rahmen der Registrierung die AGB der Beklagten. Diese erlautern
/ W insbesondere in § 8 den-Vertragsschluss Und die Abwicklung. In § 10 ist zudem bestimmt, |

dass die Beklagte keine Gewahr fir die Verkduferangaben Ubernimmt.

. (2) Dabej ergibt sich aus dem Umstand, déss die‘BékIagte den Nutzern die Teilnahme'an der
AUktlon m|ttels eine Pseudonyms ermoghcht nichts anderes Hlerdurch W|rd die Beklagte
_ nicht selbst zur Anbieterin der Waren. Denn gemar §4 TDDSG muss sie eine Tellnahme

nﬂttels Pseudonym gerade ermogllchen
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(3) Der Umstand, dass die Beklagte vom Verkaufer eine Provision bezieht, fihrt ebenso wenig

. C)

'daz_u} dass sie sich dessen Angebot zu Eigen macht. Die Provision ist vergléichbar mit der -

Nutzungsgebuhr auf einem traditionellen Marktplatz (Standplatzmiete).

Die B‘éklagte»'_ hatte auch keine Kenntnis von einer rechtWidrigen ‘Handlung des ,Bauhaus-

shops*“i.S.v. § 11 Satz 1 TDG n.F.

' _(1) Eine Kenntnis im Zeitpuhkf der Auktion (§ 11 Satz 1 Nr. 1 TDG n.F._)V ist nicht gegeben. Die

,Marktfiihrer* ebay um eines der groReren Internetauktionshéuser.

'-Bekl'égte konnte von einem RechteverstoR nichts erfahren, bevor sie seitens derKlégerin

- nicht vorprozessual abgemahnt wu-rde. Denn das Angebot wird im automatisierten Massen- -

verfahren registriert. Dabei kann es dahin stehen, dass die Klager die Anzahl der laufenden

“ Auktionen bzw. taglichen RegistrierUngen mit. Ni_chtw_isSen bestreiten. Selbst wenn. die Zahl

' gevringer ware - was die Klager nichteinmal be.h'aupten — liegt jedenfalls ein automatisiertes

‘Massenverfahren vor. Denn bei der Beklagten handelt es sich bekanntermaRen neben dem

(2) Sbweit die ’Beklagté nachtraglich von dem Recht,evevrsAtoB erfuhr, hat sie ihrer Pflicht gerhéB

9

| §11 Safz 1 Nr. 2 TDG gentgt. Denn sie ist unverziglich tatig geworden, um die Information .
- zu entfernen. Sofort nach Bekanntwerden des VerstoRes hat sie den Anbieter ,,Bauhausshdp“

v’gespérrt bzw. das Stichwort ,Wagenfeld in eine_sog. Keyword’checkliste aufgendmmen; die

dem Zweck dient, kiinftig rechtwidrige Angebote"aufzijﬁndeh:und zu l6schen.

Die Beklagte hat auch gegen keine L"JbenNachungs'p'flicht' vévrs,to‘rseh.

‘ k~\vDénn gémé[& § 8 Abs. 2 TDG ist sie von einer allgemei'neh‘Uberwachungspfliéht gerade frei-

gestellt.
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Letztlich kann die Anwendbarkeit des TDG bzw. der Haftungsprivilegierung offen bleiben.
Denn selbst, wenn diesé nicht gréifen wirde (so zu-§5 TDG a.F.: OLG Minchen, Urt. -
08.03.200j, CR 2001, 324), so ware eine Haftung der Beklagten gleichwohl auch nach all-
gemeinen Vorschriften nicht .gegeben. Es ist nicht ersichtlich, durch welche eigene deliktische _

Handlung die Beklagte haften'sollte, oder inwiefern sie an der deliktischen Handlung des

,Bauhausshops* als Mitstorerin mitwirkte.

So hat bereits das OLG KéIn (Urt. v. 02.11.2001, CR 2002, 50) im Rahmen einer marken-

rechtlichen Inanspruchriahme der Beklagten ausgefuhrt, dass das Haftungsprivileg des § 5

Abs. 2 TDG a.F. zwar nicht greife. Das OLG KaIn hat aber gleichwohl den Unterlassungs-
anspruch abgeiehnt, da allein der Umstand, dass die Angebote der Nutzer.in éin von dem
Betreiber der Auktionsplattform erarbeitetes‘Programm eingestellt sind, diese nicht zu dessen
eigenen bzw. selbst geschafféhen Inhalten macht. Auch hat das OLG KadlIn eine Miis‘térer-
haftung verneint, denn in Anbetracht des Umfanges des zu verarbeitenden Datenmaterials
werde sowohl die Veréffentlichung der Angebote als auch die vorgeschaltete Zuléssung und
Registriérung in einem automatisierten Verfahren durchgefthrt. Diese Grundsétzergelten

auch hinsichtlich des hier auf Urheberecht gestitzten Unterlassungsanspruchs:

Eine eigene deliktische Handlung der Beklagten schéi‘det schon deshalb aus, weil das Wa-

~ renangebot ausschlieRlich vom ,Bauhausshop* stammt. Insoweit kann auf die obigen Dar-

stellgngen verwiesen werden. Die Handlungen der Beklagten, wie die Bereitstellung eines.
Formulars, Serviceleistungen'(Bieterstahd, Bewertung) sind allenfalls Rahmenhandlungen.
Durch diese MaRnahmen mag die Beklagte die Méglichkeit zu einem UrheberverstoR durch

die ihr Auktionshaus nutzenden Verkaufer schaffen. Die Rechtsverletzung begeht sie abef

nicht selbst.

b) Auch haftet die Beklégte nicht als Mitstérerin.
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Als Stoérer haftet, wer willentlich und adaquat kausal an der Herbeifthrung eihes Zustandes
mitgewirkt hat, der die rechtswidrige Beeintrachtigung eines .}Dritten zur Folge hat. Dabei kénn
die bloRe — auch gutgléubige - Un'terstUtzuhg eines eigenverantwortlich handelnden Dritten
mit'MittéI des eigenen Bét_riebs genugen, sofern die reéhtliche Mégiichkeit besteht, die Hand-
Iuhg Zu verhindern. (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 22 Aufl., Einl. Rn. 325f). Diese
Mitwirkung setzt aber die positive Kenntnis derjenigen tétséchlichen Umstéivnde voraus, aus
denen sich die rechtswidrige BeeintréchﬁgunQ ergibt. Hiéranvfehl_t es, denn vor Erhalt des
ABfnahnschreibens hatte die Beklagte, wie bereits dargelvegt, keine Kenntnis vom Rechte-
vérstoB. Im automatisierten Verfahren ist ihr eine Kenntnis der individuellen Inhalte gar nicht:
moglich. Der Vorhalt der Klager, die Beklagte durfe die Angebote dann eben nicht sofort ins
Netz stellen, sondern mtjsse diese etwa binnen 24 Stunden erst Uberprufen, geht fehl. Selbst
wenn die Beklagte sich entgegen obiger Ausflhrungen nicht auf § 11 TDG n.F. berufen
kénnte, kann lsie eine derértiée allgemeine Prufungspflicht auch nac’h allgemeinen Vorschrif-
ten nicht treffen. Vergleichbar dem Inhaber eines Kopie.rl'adens (vgl. BGH, Urt. v. 09.06.1_983,
GRUR 1984, 54 — Kopierladen) kann die Beklagte nur fir MaRnahmen im Bereich des Zu-
mutbaren haften. Die Beklagte hat danach zwar Vorkehrungen zu treffén, nach denen etwai-
ge VerstdlRe mbgiichst ausgeschlossen, jedenfallé éber soweit wie moglich verhindert werden
kénnen. Art und Umfang dieser Maknahmen bestimmen sich aber nach Treu und Glauben.
Eine generelle vorherige Kontrolle ihrer Kunden obliegt der Beklagten nicht, denn ein groBér
Teil der Kunden berahrt die Rechte der Klager odeerAribtterl nicht.b Ein generelles Misstrauen
der Beklagten ihrevn Kundeh gegenuber ist daher nicht angezeigt. Es reicht vielme‘hr aus,
dass die Beklagten in ihren AGB (doﬁ § 6) auf die Vefpflichtung der Kunden zur Beachtung
fremder Urheberechte hinweist. Dies hat sie hinreichend deutlich getan, denn jeder Kunde
Jpassiert* vor der Registrierung die AGB mit verstédndlichem Inhalt. Anders als etwa der
Handler, dem regelmé&Rig eine sehr strenge Prufungspflicht aufzuerlegen ist, hat die Beklagte,

-die nur dastorum far den Handel stellt, damit alles Erforderjl_iche getan..
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3_. 'De’ssen Ungeachtet ist nicht ersichtlich, wie die streitgegenstandliche _AuktiOn durch eine vor-
herige F’rufung der Daten hatte vermieden werden kénnen. Denn die Eingabe von Begriffen‘
wie ,Reproduktion® oder ,Wagenfeld" oder ,,Béuhaus“ ist nicht derart verd-ét:htig, dass die Be- .

. : : )
klagte bereits anfangs hatte misstrauisch werden und hiergegen vorgehen muissen. Selbst bei

einer .Vo‘rabkontrolle — wie sie die Kiéger fordern — 'Wédre Vdié streiigegensténdliche Auktion
nicht uhterbundeh worden. Denn die durch _dén Vefké'ufer verwendeten Begriffe sind fur sich
betrachtet véllig heutralg Auch die Klagerin zu 1) vermarktet letztlich nur ',,Repro.duktionen.“,
. 'denn die Lampeh sind nichtf von Prqf. Wagénféld selbsf gefertigt, vséndern gehen auf seine
Enfw(]rfe zuri]c};. AL'JQh/ die Begriffe ,Wagenfeld* und ;,Bauhéussho'p“ indizieren keinen Rech- -
teyérstbf&. Die Lizc-':-nzre,chteban Wagenfeldprodukten mogen den Klégérn wohl vertraut sein,
.:Allgemeinwié'sen Stelleﬁ >sie nicht dar. Die Beklagte, die von einer vermeintlichen Rechtever—l
letzung erst durch das spatere Abmahnschreiben erfuhr, hatte bei einer Vorabkontrolle
dvurc‘hau}s annehmen kénn.en, dass def ,,Bauhausshbp“ die Waren mit Lizenz vermarktet, oder
von der Klagerin zu 1) Iizeﬁsierte Ware anderweitig eingékanf hat und diese ifn Aktionswege
anbietet. Eine (nocihmalige) Nachfrage beim Bauhausshop, ob éine Rech.teverletzﬁng Dritter
tatsachlich ausge.schloslsen sei, hatte bei Iebensnahevr Betrachtung kein anderes Ergebnis
gebracht-als dié \?erkéufererklérung gemal § 6 Abs. 5 AGB. Auch danach sichert der Anbie-’
tef zu, n'ic'ht gegen geéetzliéhen Vorschriften, die guten Sitten oder das Urheberrecht zu ver-
stQBen. Fur eine Nachfrage bei den Klégern bestand seitens "der Beklagten kein Anlass, denn
hﬁerzu hétte.sie zunéc_hvst einmal Wissen mUss‘en,bdas‘s"Aeine Géféhrdung klégerischer Rechte |

tiberhaupt besteht.

B. Aus der_nlAusgefl'Jhrten ergibt sich ferner, dass die Klé.ger‘au'ch' keineh_AnSpruch auf Aus-

kunft, Schadensersatz oder Veréffentlichung haben.

- C. DieKostenent}séheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1, 100 Abs. 1 ZPO.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

[

Die Entsc_heidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in §§ 709 Satz 1, 2
ZPO. |

Hengst , Oelschléger o - Dr. Teschner
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" Landgericht Berlin
Im Namen-..déé Volkes

' Geschéﬁsnﬁmmer: 16 0'476/01 ' Verkﬁhdet am: 25. Februar 2003
s ' Klose
Justiquersekretérin

In dem Rechtsstreit
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. hat die Zivilkammer 16 des Landgerichts Berlin in 10589 Berlin (Charlottenburg), .
. Tegeler Weg 17/21, auf die mlndliche Verhandlung vom 25. Februar 2003 durch
die Vorsitzende Richterin am Landgericht Hengst, den Richter am Landgericht
Oelschlager und die Richterin am Landgericht Dr. Teschner
fir Recht erkannt:

. 1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klager haben die Kosten des Rechtsstreits je zur Halfte zu tragen.

3. Das Urteil ist vorlauflg vollstreckbar gegen Slcherheltslelstung in Hohe

von 110 % des Jewe|ls zZu voIIstreckenden Betrages.

Tatbestand

Die Klagerin zu 1) ist ein in Bremen ans&ssiges Unte,rnehme{n, welches Leuchten herstellt und
vertreibt, u.a. eine Leuchte ,\WG 24 Tiéchlampe mit Glasfuss“ sowie ,WA 24“in der Metallversion.

Sie ist die auSSChlie(SIiche Lizenznehmerin hinsichtlichrde'r urheberrechtlichen Nutzungsrechte fur

die von Prof. I Wahrend dessen Tétigkeit am Bauhaus in Dessau entworfenen

Lampen. Der Klager zu 2) ist Téstamentsvollstreoker Uber den Nachlass des 1990 verstorbenen

Prof.
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Die Beklagte ist ein européisches OnIine-Auktiqnshaus mit Sitz in Hamburg. Die Beklagte bietet
u.a. in Deutschland unter __einen Oniine-Markthatz,. auf dem jederfnahn Waren
und Dienstleistungen aller Art gegen Héchstgebot anbieten oder erwérbeh kann. Die je'weilige-n
Kunden (Verkaufer biw. Kéufer): registriereh' éich zuvor bei der Be,klagten‘ in einem vollautomati-
sierten Verfahren. Hierzu geben‘.sie Nameyn,'Ans_chrift, E-Mail-Adresse und felefonnummer an.' :
Femner wéi.hle.n- sie einen sog. Benutzernanﬁeh (Pseudonym), 'unte.eréIche'm sie im Folgenden fer
die Aukfionen auftret‘en, sowie ein Pas'sword,‘ welches sie im Folgenden jeweils zum Einlogge‘n
benutzen. Die Verkaufer ‘kénnen sodann ihr Warénangebot auktionieren. Hierzu bedienen sie
sich eine's’bFormuIars der»BekkIagten, in welches die mange(blichen Daten eingetragen werden
(Katagdrie_, Artikel, Angaben zur Ware, 'Mind‘estpreis, Bietschritt, Laufzeit u.a.). Diese Daten wer-
den seitens der Beklagten nicht Gberprift. Den Zuschlag erhélt der Meistbietende; bei gleich ho-
hen Angeboten jener, der zuerst das Gebot abgéb. Bei erfolgreicher Auktion zahlt der Verkaufer
an die Beklagte eine Provision. Mit der Einrichtung der Onili>ne-Auktion_ sichert der Anbieter zu,
nicht gegen gésetzlichen Vorschriften; die guten Sitten oder das Urheberreéht zu verstoRen (§ 6
Abs. 5 AGB). Der Kaufvertrag komht direkt zwischen den Nutzern zustande und wird zwischen
diesen} auch» abgewickelt (§ 8 AGB). Wegen der AGB der Beklagten im Einzelne‘n wird Bezug
genommen auf die Anlage B1.

Am 14.03.2001 :'WUrc‘ie im Online-Auktionshaus vder Beklagten durch die Betreiberin der Internet- |
adresse ‘eine sog. ,Wagenfeld Tischlampe* versteigert. Die Lampe wurde
-wie aus né‘chstehender Fa’ésung des Hiffsa_ntrages zu |. ersichtlich bewofben». Die Inhabérin der

Domain {i§

= hat ihren Geschéftssitz in Nassau/Bahamas. Die Kléger haben die
Beklagte vorprozessual abgémahnt. Als Folge dessen hat die Beklag'te den Anbieter ,Bauhaus-
shop” gesperrt bzw. das Stichwort ,Wagenfeld" in eine sog. 'Ke_ywordcheckliste aufgenommen,

die dem Zweck dient ,kinftig rechtwidrige Angebote aufzufinden und zu léschen.

Die Klager behaupten, bei der versteigerten Lampe handele es sich um ein Plagiat.
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Die Kléger sind der Ansic:h’t: Die Beklagte hafte flir eine Urheberrechtsverletzung des ~Bauhaus-
shép“, denn sie habe _sic_h'das \/ersteig;arungsangebot zueigen gemacht. Die Haft‘ungsprivilegie'-
rung des § 5 Abs. 2 TDG a.F. sei auf'Urheberrechtsverstéﬁe nicht bar)wendbar gewesen und auch
§';11.iSatz.1 TDG n.F. g_reife‘nic;ht bei ziViirechtIichen UnterlassungéangprUchen, sondern nur bei

- strafrechtlicheh A'nsprUgh'e‘n‘ Jedenfalls seien die 'Vorau:sset;ungen des §’11 Satz 1 TDG nicht
- gegebe‘n,-_ deﬁn die Béklégfe sei Dieh'st_eanbie‘ter'fi.]r ieiger-_le .In-h'alfe,vdie sie zur Nutzung bere‘it;

_ .halte". Dieé ‘ergabe sich uL_a. aus folgendeh Aspekten: dié~Beklagte gébe dié auBere Gestaltung

_ uhd den A.blan' der Aukti'on vér, sie bieté zusétzliche Serviceleistunéen v(SucH- un'd Bewertungs-
m'églichk-ei’teri), sie erhaite eine Provi.sion, und sie begleite die Auktion, indem sie die Zahl der )
Biefer und der Gebote stets a’ktualisiert anzeige. Die Klager meinen ferrier: Die Beklagte unter-
stitze den Miésbrauch, indem sie die Inhalte der Nutzer sofort ins Nétz_ stelle, obWohI ihr eine
zeitlvich'e,Ver_zé'gerun'g‘méglich sei. BinAn’en etwa 24 Stunden seiAder Bekla_gten eine sachgerechte
Uberprifung der Angébote durch Einsatz der Keywordcihecklisté vorab mdglich; eine nachtragli-

che Uberprtifung reiche nicht.
Die Kiagerin beantragt, _‘

L. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000,00
o erSatzwei_se,OrdnUngshaft, oder bei‘Méidung einer .Ordnungs'h‘aft bis zu 6 Monaten, die
Ordnuhgshaft zu vollziehen an den Vorstandsmitgliedern der Beklagten, gemag § 890 ZPO -

zu'unterlassen,

Tischlam'pen wie nachstehend gekénnzeich’net durch die folgenden Me_rkmale:
: :a) Die piliférmig gestaltete Tischlampe ist.rotationséymmetrISCh und besteht aus den drei
Gestaltungsabschnitten Kop_fteil,-MitteIséuIe und Soc](el;

: vaa)' das Kopfteil_'wird von einem unten abgeschnittenen Kugelsegment geb'illdet,

(1) das groRer ist, als eine Halbkugel, ,
’ (2 das aus undurchsichtigem aber lichtdurchlassigem Glas besteht und
- (3) das. mit séinem Schnittrand auf einem umlaufenden metallisch

glanzenden Band aufliegt:
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bb) das Mittelstuck besteht aus einer zéntriéch angebrachten Saule aus Glasmaterial mit
innen zentrisch verlaufendem Metallstab, wobei die Saulenenden oben und unten mit
metallisch glanzenden Saulenfassungen versehen sind;

cc) der Sockel besteht aus einer Scheibe aus durchsichtigem Glésmaterial, deren Durch- .

messer in etwa dem Durchmeése‘r des .Kugelsegments des Kopfteils entspricht,

b)'der Schalter ist ein Zugschalter mit einem Bandel oder einer Kette mit aneinander ge-
reihten Kagelchen, der unterhalb des Kopfteils, aber oberhalb der unteren metallisch -

glanzenden Séulenfassuhg aus éiner_n m’etallisch 'glénzévnd gesta{Iteten Teil der Saule

auStrit_t;

c) das elektrische Zufthrkabel tritt in den unteren Saulenteil oberhalb der als Sockel die-

nenden Schéibe in die Saule ein, insbesondere Tischlampen wie nac‘hfolgend ab‘gebildet:

u_n&/ode’r

~a) Die pilzformig gestaltete»Tischiampfe: ist fotatiqr‘issymmetrisch und besteht aus den drei
Gestaltungsabschnitten Kopfteil, Mittelteil und Sockel;

aa) das Kopfteil wird von einem unten abgeschnittenen Kugelsegment gebildet,

(1) das groRer ist als_eine Hal_bkugel,"

(2) das aus-undurchsichtigem aber lichtdurchlassigem Glas besteht-und
(3) das mit seinem Schnittrand auf einem umlaufenden metallisch

glanzenden Band aufliegt:
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~ bb) das Mittelstiick besteht aus einer zentrisch angebrachten Saule aus Metall, an deren

oberem Ende sich die metallische Lampenfassung befindet;

) der S'o.ckél besteht aus einer Scheibe aus Metall, dereh Durchmesser in etwa dem
Durchmesser des Kugelsegments des Kopfteils entspncht auf der Unterseite der
Schelbe beflnden sich mehrere mednge Standfuf&e '

b) Der Schalter ist é:in' Zugschalter fnit einem Bandel oder eine Kette mit einander gereihten

, KUgeIchen, der_'in geringem Abstand unterhalb destpfteils aus der Saule austritt;

) das elektnsche Zufuhrkabel tritt unter der als Sockel dlenenden Metallsche|be in die |

: Saule ein, msbesondere Tlschlampen wie nachfolgend abgeblldet

11

: bva.nz»ublieten,. |n dén Verkehr zu b'ringerj Q‘der zu besitzen
~ und/oder
e‘im’Verkauf'derar'ti‘ger TiSchIampen durch Dritte mitquir‘kén,‘ '
indem sie bzur Vér’anstéltuhg sogénannter Onliné—Au'ktionén auf ihren Inter’net-Websités

‘wissentlich Verkaufsangebote derartiger T;schlampen von Aukﬂonsteﬂnehmern verbre|tet
und zur Nutzung bere|thalt

durch Ha'ndlunge’h rechtsgeschéftlichér oder tatsachlicher Art aktiv am Zustandekommen

von \/erkaufsvertragen zwischen Auktionsteilnehmern uber derartige Ttschlampen mitwirkt,
und zwar msbesondere dadurch,
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‘dass sie von anbietenden Auktionsteilnehmern, bevor sie deren Angebote zur Verdéffentli-

‘chung im Internet freiSchaItet, bestimmte, in die abzuschlieRenden Verkaufsvertrage einge-

‘hende Zusicherungen verlangt und diese Erklérungengeméfs § 164 Abs. 3 BGB als Emp-

fangsvertreter zukUnfftigef Bieter entgegennimmt;

dass sie die Verkaufsveranstaltungen jeweils mit einer von ihr selbst gefértigteh Zusam-
‘menstellung von Tiéchlampen verschiedener Bete’iligte_r'uriter Angabe der Herstellermarke,
Modellbezeichnung und des Mindestgebotes einbezieht, darunter auch Angebote derartiger

Tischlampen,:

daés sie Gebote zum Kauf derartiger Tischlampen als Empfangsvertreter der anbietenden
Auktionsteilnehmer geman § 164 Abs. 3 BGB entgegennimmt, und zwar mit der Rechtsfol-
ge, dass der Vertrag durch den Akt der Entgegennahme des hochsten Gebotes zwischen

dem anbietenden und dem hochstbietenden Teilnehmer zustande kommt, ohne dass es ei-

- ner weiteren Erklarung der Beteiligten bedarf,

das sie den Hochstbietenden unverziglich nach Ablauf der Auktionsdauer vom Zustande-
kommen des Vertrages unterrichtet, beide Parteien schriftlich miteinander bekannt macht
und ihnen den vereinbarten Kaufpreis mitteilt;

o>

| dass sie mit ihren Ailg'e‘m'e'inen Geschéftsbedingungen den Inhalt der Willenserklarungen

fixiert, die die Beteiligten mit der Verdffentlichung des Verkaufsangébotes und des darauf-

| hin erfolgen Geboten abgeben;

dass sie als entgeltliche Service-Leistung den Versahd der verkauften Ware vom Verkaufer

zum Kaufer tbernimmt und die zur Beférderung notwendige. Infrastruktur bereithalt.

die Beklagte zu verurteilen, Auskunft zu erteilen tber die Anzahl der hergestellten, verbrei-

teten beﬁndlichen Tischlampen wie sie im Antrag gemag Ziffer |. beschrieben sind und de-

_ren Abgabepreis sowie Rechnung zu legen Uber' den mit diesen Tischlampen erzielten Ge-

winn.
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. festzustellen, dass die Beklagte den Klagern den Schaden zu ersetzen hat, der ihnen durch

die Handlungen gemag Ziffer |. entstanden ist.

IV. die Klager zu ermé&chtigen, deh verfigenden Teil des Urteils innerhalb von einem Monat ab - |
' Zustellung auf Kosten der Beklagten in einer einschldgigen Fachzeitschrift auf dem Gebiét
. des Lémpendesigns bekannt zu machen. Die Beklagte ferner zu verUrteiIen, den Klégern

hierzu einén\KostenVors‘chuss in Hohe von DM 2.500,00 (€ 1.278,23) zu bezahlen.

' Hilfsweise‘beantr"agt die Klégerin hinsichtlich des Klageantrages zul.,
-die Beklagte zu verurteilen, es bei M'eidqng eines Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000,00
ersatzweise Ordnungshéﬁ, oder: bei Meidung einer Ordnungshaftb bis zu 6 Monaten, die
’ O.rdnungs‘haft zu voIIzieheh an den Vorstandsmitgliedem der Beklagten gemafy § 890 ZPO
- zU unterlassen, beij der Abwicklﬁng eines im Rahmen eiher OnIine-Auktion. erfolgten -Ver-

kaufs durch Dritte von Tischlampen gekennzeichnet durch nachfolgende Merkmale:

a) Die pilzférmig gestaltete Tischlampe ist rotationssymmetrisch und bésteht aus den drei

Gestaltungsabschnitten Kopfteil, Mittels&ule und Sockel;
aa) das Kopfteil wird von einem unten abgeschnittenen Kugelbsegment gebildet,

(1) das groRer ist, als eine Halbkugel, |
(2) das aus undurchsichtigem aber lichtdurchlassigem Glas besteht und
(3) das mit seinem Schnittrand auf einem umlaufenden metallisch

glanzenden Band aufliegt;
bb) das Mittel’stﬂck besteht aus einer zentrisch angebrachten Saule aus Glasmaterial mit

innen zentrisch verlaufend_em Metallstab, wobei die Saulenenden oben und unten mit

metallisch glanzenden Saulenfassungen versehen sind;
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cc) derSQckeI besteht aus einer Scheibe aus durchsichtigenﬁ Glasmaterial, deren Durch-

messer in etwa dem Durchmesser des KUgelsegments des Kopfte‘ils entspricht,

>b) der Schalter ist ein Zugschalter mit einem Béandel oder einer Kette mit aneinander ge-'
 reihten KUgeIché_n, der unterhalb des Kopfteils, aber oberhalb der unteren metallisch
~ glanzenden Saulenfassung aus einem .'météllisch, glénzend"gestalteteh Teil der Saule

austritt;A

'¢) das-elektrische Zuflhrkabel tritt in den unteren Saulenteil oberhalb der als Sockel die-

' nenden Scheib_e in die Séaule ein, insbesondere Tischlampen wie nachfoigend abgebi_ldet:

.',m‘itzuwirk-en, Wié nachstehend beispielhaft wiedergegében_:
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Kaufen | Verkaufen | Newsletter | Service | HilfeA’

Alle Kategorien

'Home | Haus, Garten, Biiro | Mabel | Sonstige Mébel

Wagenfeld Tlschlampe iiber bauhausshop com '
. Verk3ufer: bauha;ggghgp Der Mindestpreis ist noch nicht fir alle Produkte erreicht.
Tage Std. Min. Sek.
Aktuelles Lauftnoch o 12 39 57
Hochstgebot 299 DM . |
ggf. inklusive MwSt. Ihr Maximalgebot % _
, ’ (pro Stiick) i %
Bild nur zur Illustz.aﬁorn.‘ Bletschntt 100 DM Menge :
OrginalgroBe: Bitte kiickent Menge - . 10 .
Bilder nur zur Mindestabnahme - 10 Benutzername
llustration g;l-(ggnsende 14/03/2001 Passwort

‘Passwort vergessen?

Frage an den Verkdufer

Alle Auktionen dieses Verkdufers Neu bei ricardo? Jetzt

kostenlos anmelde

Zusdﬂag immer zum glinstigsten maéglichen Preis durch Thren ricardo Bletagentenf
Versandregionen | Auktion weiterempfehien

Mochten Sie Infos Uber diese Auktion per SMS‘? Wenn Sie den Zuschlag erhali:en E Wenn Sie iiberboten wurden E

‘Gebote - Besucherzahl dieser Auktion bi
Erfolgreiche Gebote |

Gebot in DM Menge Name ' Datum Zeit
Vorherige Gebote | _

Gebot in DM Stiickzahl - Name Datum

Zeit

Weitere Daten

Standort Zustand ' . Auktions-Nr.: Kiufer zahlt Versand
: - Brandneu in : -
Originalverpackung 14092517 ; Nein
v : . Versandregionen
Zahhmgswelse

Nordamerika Australien/Neuseeland, Westeuro

. Nachnahme - American Express - Vsa/Mastertard Sched< Uberwexsung DEM und Osteuropa, Inland

Top Produkt-Features
’ Produktbeschrexbung

Uber Bauhausshop.com erhalten Sie neben dem Auktionsartikel auch alle anderen Bauhausklass:ker Diese

Reproduktionen berihmter Mabel von Le Corbusier, Mies van der Rohe, Charles Eames, Eileen Gray und Ane’

bieten wir zu erschwinglichen Preisen an !Alle bauhausshop.com Mobel werden in Italien sorgfaitig nach
Ongmatentwurfen aus besten Matenahen gefertigt.
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Die Beklagte beantragt,

die Klagé abzuweisen.

Die Beklagte behauptet, téglich wlrden bis iu 70.000 OnIine~Auktionen gestartet und es liefen
etwa 350.000 Online-Aktionen parallel. |

Sie macht geltend, ihre Tatigkeit séi fnit der eines Mesée- oder Marktplatzbetfei_bers vergleichbar.
Sie kﬁnne' im autométisierten Verfahren 'nicht vorab prufen, ob es sich um rechtswidrige Ange-
bote handele. Die Beklagte ist’dér Ansicht, sie sei ausreichend tatig geworden, in dem sie nach
Erhait der Abmahnung den Anbieter sperrte bzw. den'Begriff ,Wagenfeld* in ihre Keyword-
‘chéckliste aufnahm. Die Beklagte meint ferner, es lagen die Voraussetzungeh einer Haftungspri-

vilegierungi.S.v § 11 Satz'1 TDG vor.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf deren zur Akte gereichten Schriftsétze

nebst Anlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll verwiesen,

Entscheidungsgriinde

Die zuldssige Klage ist nicht begriindet. Den Klagern stehen die geltend gemachten Anspriiche

aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

A. Der verfolgte Unter_l'assubngsanspruch ist weder im Haupt-,'noch im Hilfsantrag gegeben.' Ein

Anspruch aus 8§ 97 Abs. 1, 2 Abs. 1 Nr. 4i.V.m. § 16 UrhG besteht nicht.
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- Zwar sind beide Klager aktiv Iegitimiert‘

Der Kléger zu 2) ist als Testamentsvollstrecker Uber den Nachlass von Wagenfeld geman
§ 2212 BGB befugt, Verbietungsrechte wegen Urheberverletzung an der streitgegenstandli-

chen Leuchte geltend zu machen.

- Auch die Klagerin zu 1) ist aktiv Iegitirﬁiert, die eingeklagten Anspriiche gerichtlidh geltend zu

_ machen.,Die Klagerin zu 1) hat schltssig Vorgetragén,"dass Wagenfeld ihr bzw. ihrer Rechts-‘

- vorgéngerin die Nutzungsrec;hte Ubertrug.

. AQch hahdelt es sich bei»der'WagenfeldleUChte um ein Werk der angewandten Kunst gemaf

§ 2 Abs. 1. Nr. 4, Abs. 2 UrhG. Es handelt sich um eine persdnlich geistige Schépfung Wa-

genfelds. |hre Eigentiimlichkeit liegt in ihrer Schlichtheit (vgl. OLG Dusseldorf, Urt. v.

04.09.1992, - 20 U 144/91, GRUR 1993, 903; OLG Hamburg, Urt. v. 04.03.1999, - 3 U

169/98, GRUR 1999, 714).

Die »Kléger tragen aber nicht hihreichend vor, dass die vo}n' ,Bauhausshop* beworbene bzw. |
verkaufte Leuchte eine illegal hergestellte, oder iliegal an‘geb‘otenevReproduktion der von der
Klégerin zu 1)in Alleinlizénz vertriebenen Léuchten darstellt. Die Klager légen weder‘die kon-
krete Ausfdhrungsform des verkauften Exemplafs dar, noch gleichen sie diese mit der von der
Klagerin zuv 1) vertrié_benen Leuchte éb. Dieser Vor’t‘rag ist auch nicht etwa deshalb entbehr-

lich, Wéil sich aus der in der_Bewérbung verwendeten Fotografie die Ausgestaltungsform ein- -

deutig ergébe; wie die Klager im Termin zur mindlichen Verhandlung argumentierten. Ob es

sich tatsachlich um ein Plagiat handelt, kann der Bewerbu’ng schon deshalb nicht entnommen
'werden, weil die dortige Fotografie untertitelt ist mit ,Bild nur zur lllustration. OriginalgréRe:
bitte klicken! Bild nur zur lllustration®, Eine nochmalige Auflage an die Klager, ihren Vortrag zu

ergé'nz'en,'war entbehrlich, denn zum Einen hatte die Beklagte die Mangel im klagerischen

- Vortrag bereits in der KIageerwiderung vom 23.12.2002 gertgt, zum Anderen scheitert die -

‘Klage auch an weiteren Voraussetzungen einer Urheberverletzung.
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. Es fehlt jedenfalls an einer Verletzungshandlung der Beklagten. Dabei kann im Ergebnis of-

fé’n bleiben, ob das Gesetz Uber die NUtzung von Telediensten insbesondere die Haftung_spri-
vilegierung (§ 11 Satz 1 TDG n.F.) anwendbar ist — wozu die Kammer neigt -, oder die Haf-
tung lediglich nach allgemeinen Vorschriften zu be‘urteilen ist. Denn in beiden Féllen fehlt es
an einer Haftuﬁg der Beklagten 'ft]r. éine Vermeinfliche Urheberverletzu'ng des Bauhausshopé.

Im Einzelnen:

Die Beklagte ist als Diensteanbieterin i.S.v. § 3 Nr. 1 TDG anzusehen. MaRgeblich ist das

~TDG in der aktuellen Fassung vom 21.12.2001 (BGBI | 1997, 1870; zuletzt gedndert durch

Art. 1und 4 Abs. 1 G v. 14.12.2001 | 3721), zumal es den Klagern um einen in die Zukunft
gerichteten Unterlassungsanspruch geht. Die Haftung der Beklagten sche_iterf danach an der

Haftungsprivilegierung gemaR § 11 Satz 1 TDG n.F.

Das Haftungsprivileg des § 11 TDG n.F.‘ ist anwendbar. Eine Einschrankung auf den straf-
rechtlicheh Anwenduhgsbéreich vérmag die Kammer dem -G.esetzestext nicht zu entnehmen.
Im Ubrigen war auch nach alter Rechtslage auf den Hostprovider, also demjenigen, der frem-
de Inhalte auf eigenen Rebhnern zuganglich macht, die Haffungsprivilegierung (8§ 5TDG a.F.)
anwendbar und es wufdebteilweise sogar eine analoge Anwendung flr Mediendienste befi]r—

wortet (vgl. Schricker, Urrheberrecht, 2. Aufl. Rn. 40e, 40a zu § 97 UrhG m.w.Nw.).

'Auch sind die Voraussetzungeh des § 11 Sétz 1 TDG n.F. gegeben. Denn das streitgegen-
standliche Avuktionsangebd der Wagenfe'|‘d Tischleuchte des Verkaufers ,,Bauhausshopf‘ isf
far die Beklagte eine fremde I.hformation‘i,S.‘v. '§-1_17,TDG, die sie sich nicht zueigen macht.-
Intemetauktionshéuser‘sind far d.ie. ins Neté gestellten Inhalte nicht verantwortlich (vgl. LG
Pbtsdam’, Urt. v. 10.10.2002, JurPC ’Web-Dok. 339/02, Abs. 1-35 — ebay, fir § 1 UWG; LG

Disseldorf, Urt v. 29.10.2002, AZ: 4a O 464/01, fur § 14 MarkenG, § 1 UWG und §§ 823,

1004 BGB).
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’(1) Denn der jeweilige ’I’nter'esseﬁt oder Kunde der. Beklagfen ist sich bewuést dass das Ware.n?
'angebot msbesondere der die Ware beschrelbende Text vom .Anbieter- stammt und er lm‘_‘
Falle des Hochstgebotes von diesem direkt erW|rbt

“Ob sich. d|ese Umstande bere|ts aus der Tatlgke|t aIs Auktlonshaus also eines Unter-

”nehmens welches Waren Dritter verstelgert ergibt, kann offen blelben Denn letztlich ent-

» nlmmt der |ntereSS|erte Kunde Jedenfalls der Bewerbung des Artikels, dass dleser alleln vom

',,Bauhausshop zum Kauf angeboten W|rd_. Unter der Rubrik ,,Verkaufer“ ist ,,Bauhausshop" '
angegeben.'. In Qér lRu'brik ,,Produktbeschreibung“ findet sich der Hinweis_ auf weiteré_A_rtikeI,
die beim ,,BaUhéuéshop" erworben werden. kénnen. Die Angabe ,Uber BédhauSshop.com er-
haltén Sié neben dem Auktionsartikel auch alle énderéh Bauhausklassiker. Diesle Reprodukti-
“onen beruhfntef Md&bel von Le Corbusie‘r, Mies van der Rohe, Charles Eames, Eileen Gray
und Anderen biete.n wir zu erschWininchén Preises an!:..." stammt erkennbar vom Anbieter.
Der Begnff ,,W|r“ be2|eht sich — entgegen der Auslegung der Klager — erkennbar nicht auf die
Beklagte
Letztlich erfahrt der |ntereSS|erte Kunde spatestens bei der seiner Reglstrlerung, die er bend-
tigt, um etwa Gebote abgeben zu kénnen, dass die Beklagte nur. das Forum fir die Auktlon v
stellt, Denn er passiert im Rahmen der Registrierung die AGB der Beklagten. Diese erlautern
/ W insbesondere in § 8 den-Vertragsschluss Und die Abwicklung. In § 10 ist zudem bestimmt, |

dass die Beklagte keine Gewahr fir die Verkduferangaben Ubernimmt.

. (2) Dabej ergibt sich aus dem Umstand, déss die‘BékIagte den Nutzern die Teilnahme'an der
AUktlon m|ttels eine Pseudonyms ermoghcht nichts anderes Hlerdurch W|rd die Beklagte
_ nicht selbst zur Anbieterin der Waren. Denn gemar §4 TDDSG muss sie eine Tellnahme

nﬂttels Pseudonym gerade ermogllchen
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(3) Der Umstand, dass die Beklagte vom Verkaufer eine Provision bezieht, fihrt ebenso wenig

. C)

'daz_u} dass sie sich dessen Angebot zu Eigen macht. Die Provision ist vergléichbar mit der -

Nutzungsgebuhr auf einem traditionellen Marktplatz (Standplatzmiete).

Die B‘éklagte»'_ hatte auch keine Kenntnis von einer rechtWidrigen ‘Handlung des ,Bauhaus-

shops*“i.S.v. § 11 Satz 1 TDG n.F.

' _(1) Eine Kenntnis im Zeitpuhkf der Auktion (§ 11 Satz 1 Nr. 1 TDG n.F._)V ist nicht gegeben. Die

,Marktfiihrer* ebay um eines der groReren Internetauktionshéuser.

'-Bekl'égte konnte von einem RechteverstoR nichts erfahren, bevor sie seitens derKlégerin

- nicht vorprozessual abgemahnt wu-rde. Denn das Angebot wird im automatisierten Massen- -

verfahren registriert. Dabei kann es dahin stehen, dass die Klager die Anzahl der laufenden

“ Auktionen bzw. taglichen RegistrierUngen mit. Ni_chtw_isSen bestreiten. Selbst wenn. die Zahl

' gevringer ware - was die Klager nichteinmal be.h'aupten — liegt jedenfalls ein automatisiertes

‘Massenverfahren vor. Denn bei der Beklagten handelt es sich bekanntermaRen neben dem

(2) Sbweit die ’Beklagté nachtraglich von dem Recht,evevrsAtoB erfuhr, hat sie ihrer Pflicht gerhéB

9

| §11 Safz 1 Nr. 2 TDG gentgt. Denn sie ist unverziglich tatig geworden, um die Information .
- zu entfernen. Sofort nach Bekanntwerden des VerstoRes hat sie den Anbieter ,,Bauhausshdp“

v’gespérrt bzw. das Stichwort ,Wagenfeld in eine_sog. Keyword’checkliste aufgendmmen; die

dem Zweck dient, kiinftig rechtwidrige Angebote"aufzijﬁndeh:und zu l6schen.

Die Beklagte hat auch gegen keine L"JbenNachungs'p'flicht' vévrs,to‘rseh.

‘ k~\vDénn gémé[& § 8 Abs. 2 TDG ist sie von einer allgemei'neh‘Uberwachungspfliéht gerade frei-

gestellt.
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Letztlich kann die Anwendbarkeit des TDG bzw. der Haftungsprivilegierung offen bleiben.
Denn selbst, wenn diesé nicht gréifen wirde (so zu-§5 TDG a.F.: OLG Minchen, Urt. -
08.03.200j, CR 2001, 324), so ware eine Haftung der Beklagten gleichwohl auch nach all-
gemeinen Vorschriften nicht .gegeben. Es ist nicht ersichtlich, durch welche eigene deliktische _

Handlung die Beklagte haften'sollte, oder inwiefern sie an der deliktischen Handlung des

,Bauhausshops* als Mitstorerin mitwirkte.

So hat bereits das OLG KéIn (Urt. v. 02.11.2001, CR 2002, 50) im Rahmen einer marken-

rechtlichen Inanspruchriahme der Beklagten ausgefuhrt, dass das Haftungsprivileg des § 5

Abs. 2 TDG a.F. zwar nicht greife. Das OLG KaIn hat aber gleichwohl den Unterlassungs-
anspruch abgeiehnt, da allein der Umstand, dass die Angebote der Nutzer.in éin von dem
Betreiber der Auktionsplattform erarbeitetes‘Programm eingestellt sind, diese nicht zu dessen
eigenen bzw. selbst geschafféhen Inhalten macht. Auch hat das OLG KadlIn eine Miis‘térer-
haftung verneint, denn in Anbetracht des Umfanges des zu verarbeitenden Datenmaterials
werde sowohl die Veréffentlichung der Angebote als auch die vorgeschaltete Zuléssung und
Registriérung in einem automatisierten Verfahren durchgefthrt. Diese Grundsétzergelten

auch hinsichtlich des hier auf Urheberecht gestitzten Unterlassungsanspruchs:

Eine eigene deliktische Handlung der Beklagten schéi‘det schon deshalb aus, weil das Wa-

~ renangebot ausschlieRlich vom ,Bauhausshop* stammt. Insoweit kann auf die obigen Dar-

stellgngen verwiesen werden. Die Handlungen der Beklagten, wie die Bereitstellung eines.
Formulars, Serviceleistungen'(Bieterstahd, Bewertung) sind allenfalls Rahmenhandlungen.
Durch diese MaRnahmen mag die Beklagte die Méglichkeit zu einem UrheberverstoR durch

die ihr Auktionshaus nutzenden Verkaufer schaffen. Die Rechtsverletzung begeht sie abef

nicht selbst.

b) Auch haftet die Beklégte nicht als Mitstérerin.
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Als Stoérer haftet, wer willentlich und adaquat kausal an der Herbeifthrung eihes Zustandes
mitgewirkt hat, der die rechtswidrige Beeintrachtigung eines .}Dritten zur Folge hat. Dabei kénn
die bloRe — auch gutgléubige - Un'terstUtzuhg eines eigenverantwortlich handelnden Dritten
mit'MittéI des eigenen Bét_riebs genugen, sofern die reéhtliche Mégiichkeit besteht, die Hand-
Iuhg Zu verhindern. (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 22 Aufl., Einl. Rn. 325f). Diese
Mitwirkung setzt aber die positive Kenntnis derjenigen tétséchlichen Umstéivnde voraus, aus
denen sich die rechtswidrige BeeintréchﬁgunQ ergibt. Hiéranvfehl_t es, denn vor Erhalt des
ABfnahnschreibens hatte die Beklagte, wie bereits dargelvegt, keine Kenntnis vom Rechte-
vérstoB. Im automatisierten Verfahren ist ihr eine Kenntnis der individuellen Inhalte gar nicht:
moglich. Der Vorhalt der Klager, die Beklagte durfe die Angebote dann eben nicht sofort ins
Netz stellen, sondern mtjsse diese etwa binnen 24 Stunden erst Uberprufen, geht fehl. Selbst
wenn die Beklagte sich entgegen obiger Ausflhrungen nicht auf § 11 TDG n.F. berufen
kénnte, kann lsie eine derértiée allgemeine Prufungspflicht auch nac’h allgemeinen Vorschrif-
ten nicht treffen. Vergleichbar dem Inhaber eines Kopie.rl'adens (vgl. BGH, Urt. v. 09.06.1_983,
GRUR 1984, 54 — Kopierladen) kann die Beklagte nur fir MaRnahmen im Bereich des Zu-
mutbaren haften. Die Beklagte hat danach zwar Vorkehrungen zu treffén, nach denen etwai-
ge VerstdlRe mbgiichst ausgeschlossen, jedenfallé éber soweit wie moglich verhindert werden
kénnen. Art und Umfang dieser Maknahmen bestimmen sich aber nach Treu und Glauben.
Eine generelle vorherige Kontrolle ihrer Kunden obliegt der Beklagten nicht, denn ein groBér
Teil der Kunden berahrt die Rechte der Klager odeerAribtterl nicht.b Ein generelles Misstrauen
der Beklagten ihrevn Kundeh gegenuber ist daher nicht angezeigt. Es reicht vielme‘hr aus,
dass die Beklagten in ihren AGB (doﬁ § 6) auf die Vefpflichtung der Kunden zur Beachtung
fremder Urheberechte hinweist. Dies hat sie hinreichend deutlich getan, denn jeder Kunde
Jpassiert* vor der Registrierung die AGB mit verstédndlichem Inhalt. Anders als etwa der
Handler, dem regelmé&Rig eine sehr strenge Prufungspflicht aufzuerlegen ist, hat die Beklagte,

-die nur dastorum far den Handel stellt, damit alles Erforderjl_iche getan..
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3_. 'De’ssen Ungeachtet ist nicht ersichtlich, wie die streitgegenstandliche _AuktiOn durch eine vor-
herige F’rufung der Daten hatte vermieden werden kénnen. Denn die Eingabe von Begriffen‘
wie ,Reproduktion® oder ,Wagenfeld" oder ,,Béuhaus“ ist nicht derart verd-ét:htig, dass die Be- .

. : : )
klagte bereits anfangs hatte misstrauisch werden und hiergegen vorgehen muissen. Selbst bei

einer .Vo‘rabkontrolle — wie sie die Kiéger fordern — 'Wédre Vdié streiigegensténdliche Auktion
nicht uhterbundeh worden. Denn die durch _dén Vefké'ufer verwendeten Begriffe sind fur sich
betrachtet véllig heutralg Auch die Klagerin zu 1) vermarktet letztlich nur ',,Repro.duktionen.“,
. 'denn die Lampeh sind nichtf von Prqf. Wagénféld selbsf gefertigt, vséndern gehen auf seine
Enfw(]rfe zuri]c};. AL'JQh/ die Begriffe ,Wagenfeld* und ;,Bauhéussho'p“ indizieren keinen Rech- -
teyérstbf&. Die Lizc-':-nzre,chteban Wagenfeldprodukten mogen den Klégérn wohl vertraut sein,
.:Allgemeinwié'sen Stelleﬁ >sie nicht dar. Die Beklagte, die von einer vermeintlichen Rechtever—l
letzung erst durch das spatere Abmahnschreiben erfuhr, hatte bei einer Vorabkontrolle
dvurc‘hau}s annehmen kénn.en, dass def ,,Bauhausshbp“ die Waren mit Lizenz vermarktet, oder
von der Klagerin zu 1) Iizeﬁsierte Ware anderweitig eingékanf hat und diese ifn Aktionswege
anbietet. Eine (nocihmalige) Nachfrage beim Bauhausshop, ob éine Rech.teverletzﬁng Dritter
tatsachlich ausge.schloslsen sei, hatte bei Iebensnahevr Betrachtung kein anderes Ergebnis
gebracht-als dié \?erkéufererklérung gemal § 6 Abs. 5 AGB. Auch danach sichert der Anbie-’
tef zu, n'ic'ht gegen geéetzliéhen Vorschriften, die guten Sitten oder das Urheberrecht zu ver-
stQBen. Fur eine Nachfrage bei den Klégern bestand seitens "der Beklagten kein Anlass, denn
hﬁerzu hétte.sie zunéc_hvst einmal Wissen mUss‘en,bdas‘s"Aeine Géféhrdung klégerischer Rechte |

tiberhaupt besteht.

B. Aus der_nlAusgefl'Jhrten ergibt sich ferner, dass die Klé.ger‘au'ch' keineh_AnSpruch auf Aus-

kunft, Schadensersatz oder Veréffentlichung haben.

- C. DieKostenent}séheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1, 100 Abs. 1 ZPO.
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Die Entsc_heidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in §§ 709 Satz 1, 2
ZPO. |

Hengst , Oelschléger o - Dr. Teschner
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" Landgericht Berlin
Im Namen-..déé Volkes

' Geschéﬁsnﬁmmer: 16 0'476/01 ' Verkﬁhdet am: 25. Februar 2003
s ' Klose
Justiquersekretérin

In dem Rechtsstreit
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. hat die Zivilkammer 16 des Landgerichts Berlin in 10589 Berlin (Charlottenburg), .
. Tegeler Weg 17/21, auf die mlndliche Verhandlung vom 25. Februar 2003 durch
die Vorsitzende Richterin am Landgericht Hengst, den Richter am Landgericht
Oelschlager und die Richterin am Landgericht Dr. Teschner
fir Recht erkannt:

. 1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klager haben die Kosten des Rechtsstreits je zur Halfte zu tragen.

3. Das Urteil ist vorlauflg vollstreckbar gegen Slcherheltslelstung in Hohe

von 110 % des Jewe|ls zZu voIIstreckenden Betrages.

Tatbestand

Die Klagerin zu 1) ist ein in Bremen ans&ssiges Unte,rnehme{n, welches Leuchten herstellt und
vertreibt, u.a. eine Leuchte ,\WG 24 Tiéchlampe mit Glasfuss“ sowie ,WA 24“in der Metallversion.

Sie ist die auSSChlie(SIiche Lizenznehmerin hinsichtlichrde'r urheberrechtlichen Nutzungsrechte fur

die von Prof. I Wahrend dessen Tétigkeit am Bauhaus in Dessau entworfenen

Lampen. Der Klager zu 2) ist Téstamentsvollstreoker Uber den Nachlass des 1990 verstorbenen

Prof.
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Die Beklagte ist ein européisches OnIine-Auktiqnshaus mit Sitz in Hamburg. Die Beklagte bietet
u.a. in Deutschland unter __einen Oniine-Markthatz,. auf dem jederfnahn Waren
und Dienstleistungen aller Art gegen Héchstgebot anbieten oder erwérbeh kann. Die je'weilige-n
Kunden (Verkaufer biw. Kéufer): registriereh' éich zuvor bei der Be,klagten‘ in einem vollautomati-
sierten Verfahren. Hierzu geben‘.sie Nameyn,'Ans_chrift, E-Mail-Adresse und felefonnummer an.' :
Femner wéi.hle.n- sie einen sog. Benutzernanﬁeh (Pseudonym), 'unte.eréIche'm sie im Folgenden fer
die Aukfionen auftret‘en, sowie ein Pas'sword,‘ welches sie im Folgenden jeweils zum Einlogge‘n
benutzen. Die Verkaufer ‘kénnen sodann ihr Warénangebot auktionieren. Hierzu bedienen sie
sich eine's’bFormuIars der»BekkIagten, in welches die mange(blichen Daten eingetragen werden
(Katagdrie_, Artikel, Angaben zur Ware, 'Mind‘estpreis, Bietschritt, Laufzeit u.a.). Diese Daten wer-
den seitens der Beklagten nicht Gberprift. Den Zuschlag erhélt der Meistbietende; bei gleich ho-
hen Angeboten jener, der zuerst das Gebot abgéb. Bei erfolgreicher Auktion zahlt der Verkaufer
an die Beklagte eine Provision. Mit der Einrichtung der Onili>ne-Auktion_ sichert der Anbieter zu,
nicht gegen gésetzlichen Vorschriften; die guten Sitten oder das Urheberreéht zu verstoRen (§ 6
Abs. 5 AGB). Der Kaufvertrag komht direkt zwischen den Nutzern zustande und wird zwischen
diesen} auch» abgewickelt (§ 8 AGB). Wegen der AGB der Beklagten im Einzelne‘n wird Bezug
genommen auf die Anlage B1.

Am 14.03.2001 :'WUrc‘ie im Online-Auktionshaus vder Beklagten durch die Betreiberin der Internet- |
adresse ‘eine sog. ,Wagenfeld Tischlampe* versteigert. Die Lampe wurde
-wie aus né‘chstehender Fa’ésung des Hiffsa_ntrages zu |. ersichtlich bewofben». Die Inhabérin der

Domain {i§

= hat ihren Geschéftssitz in Nassau/Bahamas. Die Kléger haben die
Beklagte vorprozessual abgémahnt. Als Folge dessen hat die Beklag'te den Anbieter ,Bauhaus-
shop” gesperrt bzw. das Stichwort ,Wagenfeld" in eine sog. 'Ke_ywordcheckliste aufgenommen,

die dem Zweck dient ,kinftig rechtwidrige Angebote aufzufinden und zu léschen.

Die Klager behaupten, bei der versteigerten Lampe handele es sich um ein Plagiat.
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“

Die Kléger sind der Ansic:h’t: Die Beklagte hafte flir eine Urheberrechtsverletzung des ~Bauhaus-
shép“, denn sie habe _sic_h'das \/ersteig;arungsangebot zueigen gemacht. Die Haft‘ungsprivilegie'-
rung des § 5 Abs. 2 TDG a.F. sei auf'Urheberrechtsverstéﬁe nicht bar)wendbar gewesen und auch
§';11.iSatz.1 TDG n.F. g_reife‘nic;ht bei ziViirechtIichen UnterlassungéangprUchen, sondern nur bei

- strafrechtlicheh A'nsprUgh'e‘n‘ Jedenfalls seien die 'Vorau:sset;ungen des §’11 Satz 1 TDG nicht
- gegebe‘n,-_ deﬁn die Béklégfe sei Dieh'st_eanbie‘ter'fi.]r ieiger-_le .In-h'alfe,vdie sie zur Nutzung bere‘it;

_ .halte". Dieé ‘ergabe sich uL_a. aus folgendeh Aspekten: dié~Beklagte gébe dié auBere Gestaltung

_ uhd den A.blan' der Aukti'on vér, sie bieté zusétzliche Serviceleistunéen v(SucH- un'd Bewertungs-
m'églichk-ei’teri), sie erhaite eine Provi.sion, und sie begleite die Auktion, indem sie die Zahl der )
Biefer und der Gebote stets a’ktualisiert anzeige. Die Klager meinen ferrier: Die Beklagte unter-
stitze den Miésbrauch, indem sie die Inhalte der Nutzer sofort ins Nétz_ stelle, obWohI ihr eine
zeitlvich'e,Ver_zé'gerun'g‘méglich sei. BinAn’en etwa 24 Stunden seiAder Bekla_gten eine sachgerechte
Uberprifung der Angébote durch Einsatz der Keywordcihecklisté vorab mdglich; eine nachtragli-

che Uberprtifung reiche nicht.
Die Kiagerin beantragt, _‘

L. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000,00
o erSatzwei_se,OrdnUngshaft, oder bei‘Méidung einer .Ordnungs'h‘aft bis zu 6 Monaten, die
Ordnuhgshaft zu vollziehen an den Vorstandsmitgliedern der Beklagten, gemag § 890 ZPO -

zu'unterlassen,

Tischlam'pen wie nachstehend gekénnzeich’net durch die folgenden Me_rkmale:
: :a) Die piliférmig gestaltete Tischlampe ist.rotationséymmetrISCh und besteht aus den drei
Gestaltungsabschnitten Kop_fteil,-MitteIséuIe und Soc](el;

: vaa)' das Kopfteil_'wird von einem unten abgeschnittenen Kugelsegment geb'illdet,

(1) das groRer ist, als eine Halbkugel, ,
’ (2 das aus undurchsichtigem aber lichtdurchlassigem Glas besteht und
- (3) das. mit séinem Schnittrand auf einem umlaufenden metallisch

glanzenden Band aufliegt:
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bb) das Mittelstuck besteht aus einer zéntriéch angebrachten Saule aus Glasmaterial mit
innen zentrisch verlaufendem Metallstab, wobei die Saulenenden oben und unten mit
metallisch glanzenden Saulenfassungen versehen sind;

cc) der Sockel besteht aus einer Scheibe aus durchsichtigem Glésmaterial, deren Durch- .

messer in etwa dem Durchmeése‘r des .Kugelsegments des Kopfteils entspricht,

b)'der Schalter ist ein Zugschalter mit einem Bandel oder einer Kette mit aneinander ge-
reihten Kagelchen, der unterhalb des Kopfteils, aber oberhalb der unteren metallisch -

glanzenden Séulenfassuhg aus éiner_n m’etallisch 'glénzévnd gesta{Iteten Teil der Saule

auStrit_t;

c) das elektrische Zufthrkabel tritt in den unteren Saulenteil oberhalb der als Sockel die-

nenden Schéibe in die Saule ein, insbesondere Tischlampen wie nac‘hfolgend ab‘gebildet:

u_n&/ode’r

~a) Die pilzformig gestaltete»Tischiampfe: ist fotatiqr‘issymmetrisch und besteht aus den drei
Gestaltungsabschnitten Kopfteil, Mittelteil und Sockel;

aa) das Kopfteil wird von einem unten abgeschnittenen Kugelsegment gebildet,

(1) das groRer ist als_eine Hal_bkugel,"

(2) das aus-undurchsichtigem aber lichtdurchlassigem Glas besteht-und
(3) das mit seinem Schnittrand auf einem umlaufenden metallisch

glanzenden Band aufliegt:
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~ bb) das Mittelstiick besteht aus einer zentrisch angebrachten Saule aus Metall, an deren

oberem Ende sich die metallische Lampenfassung befindet;

) der S'o.ckél besteht aus einer Scheibe aus Metall, dereh Durchmesser in etwa dem
Durchmesser des Kugelsegments des Kopfteils entspncht auf der Unterseite der
Schelbe beflnden sich mehrere mednge Standfuf&e '

b) Der Schalter ist é:in' Zugschalter fnit einem Bandel oder eine Kette mit einander gereihten

, KUgeIchen, der_'in geringem Abstand unterhalb destpfteils aus der Saule austritt;

) das elektnsche Zufuhrkabel tritt unter der als Sockel dlenenden Metallsche|be in die |

: Saule ein, msbesondere Tlschlampen wie nachfolgend abgeblldet

11

: bva.nz»ublieten,. |n dén Verkehr zu b'ringerj Q‘der zu besitzen
~ und/oder
e‘im’Verkauf'derar'ti‘ger TiSchIampen durch Dritte mitquir‘kén,‘ '
indem sie bzur Vér’anstéltuhg sogénannter Onliné—Au'ktionén auf ihren Inter’net-Websités

‘wissentlich Verkaufsangebote derartiger T;schlampen von Aukﬂonsteﬂnehmern verbre|tet
und zur Nutzung bere|thalt

durch Ha'ndlunge’h rechtsgeschéftlichér oder tatsachlicher Art aktiv am Zustandekommen

von \/erkaufsvertragen zwischen Auktionsteilnehmern uber derartige Ttschlampen mitwirkt,
und zwar msbesondere dadurch,
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‘dass sie von anbietenden Auktionsteilnehmern, bevor sie deren Angebote zur Verdéffentli-

‘chung im Internet freiSchaItet, bestimmte, in die abzuschlieRenden Verkaufsvertrage einge-

‘hende Zusicherungen verlangt und diese Erklérungengeméfs § 164 Abs. 3 BGB als Emp-

fangsvertreter zukUnfftigef Bieter entgegennimmt;

dass sie die Verkaufsveranstaltungen jeweils mit einer von ihr selbst gefértigteh Zusam-
‘menstellung von Tiéchlampen verschiedener Bete’iligte_r'uriter Angabe der Herstellermarke,
Modellbezeichnung und des Mindestgebotes einbezieht, darunter auch Angebote derartiger

Tischlampen,:

daés sie Gebote zum Kauf derartiger Tischlampen als Empfangsvertreter der anbietenden
Auktionsteilnehmer geman § 164 Abs. 3 BGB entgegennimmt, und zwar mit der Rechtsfol-
ge, dass der Vertrag durch den Akt der Entgegennahme des hochsten Gebotes zwischen

dem anbietenden und dem hochstbietenden Teilnehmer zustande kommt, ohne dass es ei-

- ner weiteren Erklarung der Beteiligten bedarf,

das sie den Hochstbietenden unverziglich nach Ablauf der Auktionsdauer vom Zustande-
kommen des Vertrages unterrichtet, beide Parteien schriftlich miteinander bekannt macht
und ihnen den vereinbarten Kaufpreis mitteilt;

o>

| dass sie mit ihren Ailg'e‘m'e'inen Geschéftsbedingungen den Inhalt der Willenserklarungen

fixiert, die die Beteiligten mit der Verdffentlichung des Verkaufsangébotes und des darauf-

| hin erfolgen Geboten abgeben;

dass sie als entgeltliche Service-Leistung den Versahd der verkauften Ware vom Verkaufer

zum Kaufer tbernimmt und die zur Beférderung notwendige. Infrastruktur bereithalt.

die Beklagte zu verurteilen, Auskunft zu erteilen tber die Anzahl der hergestellten, verbrei-

teten beﬁndlichen Tischlampen wie sie im Antrag gemag Ziffer |. beschrieben sind und de-

_ren Abgabepreis sowie Rechnung zu legen Uber' den mit diesen Tischlampen erzielten Ge-

winn.
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. festzustellen, dass die Beklagte den Klagern den Schaden zu ersetzen hat, der ihnen durch

die Handlungen gemag Ziffer |. entstanden ist.

IV. die Klager zu ermé&chtigen, deh verfigenden Teil des Urteils innerhalb von einem Monat ab - |
' Zustellung auf Kosten der Beklagten in einer einschldgigen Fachzeitschrift auf dem Gebiét
. des Lémpendesigns bekannt zu machen. Die Beklagte ferner zu verUrteiIen, den Klégern

hierzu einén\KostenVors‘chuss in Hohe von DM 2.500,00 (€ 1.278,23) zu bezahlen.

' Hilfsweise‘beantr"agt die Klégerin hinsichtlich des Klageantrages zul.,
-die Beklagte zu verurteilen, es bei M'eidqng eines Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000,00
ersatzweise Ordnungshéﬁ, oder: bei Meidung einer Ordnungshaftb bis zu 6 Monaten, die
’ O.rdnungs‘haft zu voIIzieheh an den Vorstandsmitgliedem der Beklagten gemafy § 890 ZPO
- zU unterlassen, beij der Abwicklﬁng eines im Rahmen eiher OnIine-Auktion. erfolgten -Ver-

kaufs durch Dritte von Tischlampen gekennzeichnet durch nachfolgende Merkmale:

a) Die pilzférmig gestaltete Tischlampe ist rotationssymmetrisch und bésteht aus den drei

Gestaltungsabschnitten Kopfteil, Mittels&ule und Sockel;
aa) das Kopfteil wird von einem unten abgeschnittenen Kugelbsegment gebildet,

(1) das groRer ist, als eine Halbkugel, |
(2) das aus undurchsichtigem aber lichtdurchlassigem Glas besteht und
(3) das mit seinem Schnittrand auf einem umlaufenden metallisch

glanzenden Band aufliegt;
bb) das Mittel’stﬂck besteht aus einer zentrisch angebrachten Saule aus Glasmaterial mit

innen zentrisch verlaufend_em Metallstab, wobei die Saulenenden oben und unten mit

metallisch glanzenden Saulenfassungen versehen sind;
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cc) derSQckeI besteht aus einer Scheibe aus durchsichtigenﬁ Glasmaterial, deren Durch-

messer in etwa dem Durchmesser des KUgelsegments des Kopfte‘ils entspricht,

>b) der Schalter ist ein Zugschalter mit einem Béandel oder einer Kette mit aneinander ge-'
 reihten KUgeIché_n, der unterhalb des Kopfteils, aber oberhalb der unteren metallisch
~ glanzenden Saulenfassung aus einem .'météllisch, glénzend"gestalteteh Teil der Saule

austritt;A

'¢) das-elektrische Zuflhrkabel tritt in den unteren Saulenteil oberhalb der als Sockel die-

' nenden Scheib_e in die Séaule ein, insbesondere Tischlampen wie nachfoigend abgebi_ldet:

.',m‘itzuwirk-en, Wié nachstehend beispielhaft wiedergegében_:
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Kaufen | Verkaufen | Newsletter | Service | HilfeA’

Alle Kategorien

'Home | Haus, Garten, Biiro | Mabel | Sonstige Mébel

Wagenfeld Tlschlampe iiber bauhausshop com '
. Verk3ufer: bauha;ggghgp Der Mindestpreis ist noch nicht fir alle Produkte erreicht.
Tage Std. Min. Sek.
Aktuelles Lauftnoch o 12 39 57
Hochstgebot 299 DM . |
ggf. inklusive MwSt. Ihr Maximalgebot % _
, ’ (pro Stiick) i %
Bild nur zur Illustz.aﬁorn.‘ Bletschntt 100 DM Menge :
OrginalgroBe: Bitte kiickent Menge - . 10 .
Bilder nur zur Mindestabnahme - 10 Benutzername
llustration g;l-(ggnsende 14/03/2001 Passwort

‘Passwort vergessen?

Frage an den Verkdufer

Alle Auktionen dieses Verkdufers Neu bei ricardo? Jetzt

kostenlos anmelde

Zusdﬂag immer zum glinstigsten maéglichen Preis durch Thren ricardo Bletagentenf
Versandregionen | Auktion weiterempfehien

Mochten Sie Infos Uber diese Auktion per SMS‘? Wenn Sie den Zuschlag erhali:en E Wenn Sie iiberboten wurden E

‘Gebote - Besucherzahl dieser Auktion bi
Erfolgreiche Gebote |

Gebot in DM Menge Name ' Datum Zeit
Vorherige Gebote | _

Gebot in DM Stiickzahl - Name Datum

Zeit

Weitere Daten

Standort Zustand ' . Auktions-Nr.: Kiufer zahlt Versand
: - Brandneu in : -
Originalverpackung 14092517 ; Nein
v : . Versandregionen
Zahhmgswelse

Nordamerika Australien/Neuseeland, Westeuro

. Nachnahme - American Express - Vsa/Mastertard Sched< Uberwexsung DEM und Osteuropa, Inland

Top Produkt-Features
’ Produktbeschrexbung

Uber Bauhausshop.com erhalten Sie neben dem Auktionsartikel auch alle anderen Bauhausklass:ker Diese

Reproduktionen berihmter Mabel von Le Corbusier, Mies van der Rohe, Charles Eames, Eileen Gray und Ane’

bieten wir zu erschwinglichen Preisen an !Alle bauhausshop.com Mobel werden in Italien sorgfaitig nach
Ongmatentwurfen aus besten Matenahen gefertigt.
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Die Beklagte beantragt,

die Klagé abzuweisen.

Die Beklagte behauptet, téglich wlrden bis iu 70.000 OnIine~Auktionen gestartet und es liefen
etwa 350.000 Online-Aktionen parallel. |

Sie macht geltend, ihre Tatigkeit séi fnit der eines Mesée- oder Marktplatzbetfei_bers vergleichbar.
Sie kﬁnne' im autométisierten Verfahren 'nicht vorab prufen, ob es sich um rechtswidrige Ange-
bote handele. Die Beklagte ist’dér Ansicht, sie sei ausreichend tatig geworden, in dem sie nach
Erhait der Abmahnung den Anbieter sperrte bzw. den'Begriff ,Wagenfeld* in ihre Keyword-
‘chéckliste aufnahm. Die Beklagte meint ferner, es lagen die Voraussetzungeh einer Haftungspri-

vilegierungi.S.v § 11 Satz'1 TDG vor.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf deren zur Akte gereichten Schriftsétze

nebst Anlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll verwiesen,

Entscheidungsgriinde

Die zuldssige Klage ist nicht begriindet. Den Klagern stehen die geltend gemachten Anspriiche

aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

A. Der verfolgte Unter_l'assubngsanspruch ist weder im Haupt-,'noch im Hilfsantrag gegeben.' Ein

Anspruch aus 8§ 97 Abs. 1, 2 Abs. 1 Nr. 4i.V.m. § 16 UrhG besteht nicht.
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- Zwar sind beide Klager aktiv Iegitimiert‘

Der Kléger zu 2) ist als Testamentsvollstrecker Uber den Nachlass von Wagenfeld geman
§ 2212 BGB befugt, Verbietungsrechte wegen Urheberverletzung an der streitgegenstandli-

chen Leuchte geltend zu machen.

- Auch die Klagerin zu 1) ist aktiv Iegitirﬁiert, die eingeklagten Anspriiche gerichtlidh geltend zu

_ machen.,Die Klagerin zu 1) hat schltssig Vorgetragén,"dass Wagenfeld ihr bzw. ihrer Rechts-‘

- vorgéngerin die Nutzungsrec;hte Ubertrug.

. AQch hahdelt es sich bei»der'WagenfeldleUChte um ein Werk der angewandten Kunst gemaf

§ 2 Abs. 1. Nr. 4, Abs. 2 UrhG. Es handelt sich um eine persdnlich geistige Schépfung Wa-

genfelds. |hre Eigentiimlichkeit liegt in ihrer Schlichtheit (vgl. OLG Dusseldorf, Urt. v.

04.09.1992, - 20 U 144/91, GRUR 1993, 903; OLG Hamburg, Urt. v. 04.03.1999, - 3 U

169/98, GRUR 1999, 714).

Die »Kléger tragen aber nicht hihreichend vor, dass die vo}n' ,Bauhausshop* beworbene bzw. |
verkaufte Leuchte eine illegal hergestellte, oder iliegal an‘geb‘otenevReproduktion der von der
Klégerin zu 1)in Alleinlizénz vertriebenen Léuchten darstellt. Die Klager légen weder‘die kon-
krete Ausfdhrungsform des verkauften Exemplafs dar, noch gleichen sie diese mit der von der
Klagerin zuv 1) vertrié_benen Leuchte éb. Dieser Vor’t‘rag ist auch nicht etwa deshalb entbehr-

lich, Wéil sich aus der in der_Bewérbung verwendeten Fotografie die Ausgestaltungsform ein- -

deutig ergébe; wie die Klager im Termin zur mindlichen Verhandlung argumentierten. Ob es

sich tatsachlich um ein Plagiat handelt, kann der Bewerbu’ng schon deshalb nicht entnommen
'werden, weil die dortige Fotografie untertitelt ist mit ,Bild nur zur lllustration. OriginalgréRe:
bitte klicken! Bild nur zur lllustration®, Eine nochmalige Auflage an die Klager, ihren Vortrag zu

ergé'nz'en,'war entbehrlich, denn zum Einen hatte die Beklagte die Mangel im klagerischen

- Vortrag bereits in der KIageerwiderung vom 23.12.2002 gertgt, zum Anderen scheitert die -

‘Klage auch an weiteren Voraussetzungen einer Urheberverletzung.
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. Es fehlt jedenfalls an einer Verletzungshandlung der Beklagten. Dabei kann im Ergebnis of-

fé’n bleiben, ob das Gesetz Uber die NUtzung von Telediensten insbesondere die Haftung_spri-
vilegierung (§ 11 Satz 1 TDG n.F.) anwendbar ist — wozu die Kammer neigt -, oder die Haf-
tung lediglich nach allgemeinen Vorschriften zu be‘urteilen ist. Denn in beiden Féllen fehlt es
an einer Haftuﬁg der Beklagten 'ft]r. éine Vermeinfliche Urheberverletzu'ng des Bauhausshopé.

Im Einzelnen:

Die Beklagte ist als Diensteanbieterin i.S.v. § 3 Nr. 1 TDG anzusehen. MaRgeblich ist das

~TDG in der aktuellen Fassung vom 21.12.2001 (BGBI | 1997, 1870; zuletzt gedndert durch

Art. 1und 4 Abs. 1 G v. 14.12.2001 | 3721), zumal es den Klagern um einen in die Zukunft
gerichteten Unterlassungsanspruch geht. Die Haftung der Beklagten sche_iterf danach an der

Haftungsprivilegierung gemaR § 11 Satz 1 TDG n.F.

Das Haftungsprivileg des § 11 TDG n.F.‘ ist anwendbar. Eine Einschrankung auf den straf-
rechtlicheh Anwenduhgsbéreich vérmag die Kammer dem -G.esetzestext nicht zu entnehmen.
Im Ubrigen war auch nach alter Rechtslage auf den Hostprovider, also demjenigen, der frem-
de Inhalte auf eigenen Rebhnern zuganglich macht, die Haffungsprivilegierung (8§ 5TDG a.F.)
anwendbar und es wufdebteilweise sogar eine analoge Anwendung flr Mediendienste befi]r—

wortet (vgl. Schricker, Urrheberrecht, 2. Aufl. Rn. 40e, 40a zu § 97 UrhG m.w.Nw.).

'Auch sind die Voraussetzungeh des § 11 Sétz 1 TDG n.F. gegeben. Denn das streitgegen-
standliche Avuktionsangebd der Wagenfe'|‘d Tischleuchte des Verkaufers ,,Bauhausshopf‘ isf
far die Beklagte eine fremde I.hformation‘i,S.‘v. '§-1_17,TDG, die sie sich nicht zueigen macht.-
Intemetauktionshéuser‘sind far d.ie. ins Neté gestellten Inhalte nicht verantwortlich (vgl. LG
Pbtsdam’, Urt. v. 10.10.2002, JurPC ’Web-Dok. 339/02, Abs. 1-35 — ebay, fir § 1 UWG; LG

Disseldorf, Urt v. 29.10.2002, AZ: 4a O 464/01, fur § 14 MarkenG, § 1 UWG und §§ 823,

1004 BGB).
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’(1) Denn der jeweilige ’I’nter'esseﬁt oder Kunde der. Beklagfen ist sich bewuést dass das Ware.n?
'angebot msbesondere der die Ware beschrelbende Text vom .Anbieter- stammt und er lm‘_‘
Falle des Hochstgebotes von diesem direkt erW|rbt

“Ob sich. d|ese Umstande bere|ts aus der Tatlgke|t aIs Auktlonshaus also eines Unter-

”nehmens welches Waren Dritter verstelgert ergibt, kann offen blelben Denn letztlich ent-

» nlmmt der |ntereSS|erte Kunde Jedenfalls der Bewerbung des Artikels, dass dleser alleln vom

',,Bauhausshop zum Kauf angeboten W|rd_. Unter der Rubrik ,,Verkaufer“ ist ,,Bauhausshop" '
angegeben.'. In Qér lRu'brik ,,Produktbeschreibung“ findet sich der Hinweis_ auf weiteré_A_rtikeI,
die beim ,,BaUhéuéshop" erworben werden. kénnen. Die Angabe ,Uber BédhauSshop.com er-
haltén Sié neben dem Auktionsartikel auch alle énderéh Bauhausklassiker. Diesle Reprodukti-
“onen beruhfntef Md&bel von Le Corbusie‘r, Mies van der Rohe, Charles Eames, Eileen Gray
und Anderen biete.n wir zu erschWininchén Preises an!:..." stammt erkennbar vom Anbieter.
Der Begnff ,,W|r“ be2|eht sich — entgegen der Auslegung der Klager — erkennbar nicht auf die
Beklagte
Letztlich erfahrt der |ntereSS|erte Kunde spatestens bei der seiner Reglstrlerung, die er bend-
tigt, um etwa Gebote abgeben zu kénnen, dass die Beklagte nur. das Forum fir die Auktlon v
stellt, Denn er passiert im Rahmen der Registrierung die AGB der Beklagten. Diese erlautern
/ W insbesondere in § 8 den-Vertragsschluss Und die Abwicklung. In § 10 ist zudem bestimmt, |

dass die Beklagte keine Gewahr fir die Verkduferangaben Ubernimmt.

. (2) Dabej ergibt sich aus dem Umstand, déss die‘BékIagte den Nutzern die Teilnahme'an der
AUktlon m|ttels eine Pseudonyms ermoghcht nichts anderes Hlerdurch W|rd die Beklagte
_ nicht selbst zur Anbieterin der Waren. Denn gemar §4 TDDSG muss sie eine Tellnahme

nﬂttels Pseudonym gerade ermogllchen
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(3) Der Umstand, dass die Beklagte vom Verkaufer eine Provision bezieht, fihrt ebenso wenig

. C)

'daz_u} dass sie sich dessen Angebot zu Eigen macht. Die Provision ist vergléichbar mit der -

Nutzungsgebuhr auf einem traditionellen Marktplatz (Standplatzmiete).

Die B‘éklagte»'_ hatte auch keine Kenntnis von einer rechtWidrigen ‘Handlung des ,Bauhaus-

shops*“i.S.v. § 11 Satz 1 TDG n.F.

' _(1) Eine Kenntnis im Zeitpuhkf der Auktion (§ 11 Satz 1 Nr. 1 TDG n.F._)V ist nicht gegeben. Die

,Marktfiihrer* ebay um eines der groReren Internetauktionshéuser.

'-Bekl'égte konnte von einem RechteverstoR nichts erfahren, bevor sie seitens derKlégerin

- nicht vorprozessual abgemahnt wu-rde. Denn das Angebot wird im automatisierten Massen- -

verfahren registriert. Dabei kann es dahin stehen, dass die Klager die Anzahl der laufenden

“ Auktionen bzw. taglichen RegistrierUngen mit. Ni_chtw_isSen bestreiten. Selbst wenn. die Zahl

' gevringer ware - was die Klager nichteinmal be.h'aupten — liegt jedenfalls ein automatisiertes

‘Massenverfahren vor. Denn bei der Beklagten handelt es sich bekanntermaRen neben dem

(2) Sbweit die ’Beklagté nachtraglich von dem Recht,evevrsAtoB erfuhr, hat sie ihrer Pflicht gerhéB

9

| §11 Safz 1 Nr. 2 TDG gentgt. Denn sie ist unverziglich tatig geworden, um die Information .
- zu entfernen. Sofort nach Bekanntwerden des VerstoRes hat sie den Anbieter ,,Bauhausshdp“

v’gespérrt bzw. das Stichwort ,Wagenfeld in eine_sog. Keyword’checkliste aufgendmmen; die

dem Zweck dient, kiinftig rechtwidrige Angebote"aufzijﬁndeh:und zu l6schen.

Die Beklagte hat auch gegen keine L"JbenNachungs'p'flicht' vévrs,to‘rseh.

‘ k~\vDénn gémé[& § 8 Abs. 2 TDG ist sie von einer allgemei'neh‘Uberwachungspfliéht gerade frei-

gestellt.
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Letztlich kann die Anwendbarkeit des TDG bzw. der Haftungsprivilegierung offen bleiben.
Denn selbst, wenn diesé nicht gréifen wirde (so zu-§5 TDG a.F.: OLG Minchen, Urt. -
08.03.200j, CR 2001, 324), so ware eine Haftung der Beklagten gleichwohl auch nach all-
gemeinen Vorschriften nicht .gegeben. Es ist nicht ersichtlich, durch welche eigene deliktische _

Handlung die Beklagte haften'sollte, oder inwiefern sie an der deliktischen Handlung des

,Bauhausshops* als Mitstorerin mitwirkte.

So hat bereits das OLG KéIn (Urt. v. 02.11.2001, CR 2002, 50) im Rahmen einer marken-

rechtlichen Inanspruchriahme der Beklagten ausgefuhrt, dass das Haftungsprivileg des § 5

Abs. 2 TDG a.F. zwar nicht greife. Das OLG KaIn hat aber gleichwohl den Unterlassungs-
anspruch abgeiehnt, da allein der Umstand, dass die Angebote der Nutzer.in éin von dem
Betreiber der Auktionsplattform erarbeitetes‘Programm eingestellt sind, diese nicht zu dessen
eigenen bzw. selbst geschafféhen Inhalten macht. Auch hat das OLG KadlIn eine Miis‘térer-
haftung verneint, denn in Anbetracht des Umfanges des zu verarbeitenden Datenmaterials
werde sowohl die Veréffentlichung der Angebote als auch die vorgeschaltete Zuléssung und
Registriérung in einem automatisierten Verfahren durchgefthrt. Diese Grundsétzergelten

auch hinsichtlich des hier auf Urheberecht gestitzten Unterlassungsanspruchs:

Eine eigene deliktische Handlung der Beklagten schéi‘det schon deshalb aus, weil das Wa-

~ renangebot ausschlieRlich vom ,Bauhausshop* stammt. Insoweit kann auf die obigen Dar-

stellgngen verwiesen werden. Die Handlungen der Beklagten, wie die Bereitstellung eines.
Formulars, Serviceleistungen'(Bieterstahd, Bewertung) sind allenfalls Rahmenhandlungen.
Durch diese MaRnahmen mag die Beklagte die Méglichkeit zu einem UrheberverstoR durch

die ihr Auktionshaus nutzenden Verkaufer schaffen. Die Rechtsverletzung begeht sie abef

nicht selbst.

b) Auch haftet die Beklégte nicht als Mitstérerin.
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Als Stoérer haftet, wer willentlich und adaquat kausal an der Herbeifthrung eihes Zustandes
mitgewirkt hat, der die rechtswidrige Beeintrachtigung eines .}Dritten zur Folge hat. Dabei kénn
die bloRe — auch gutgléubige - Un'terstUtzuhg eines eigenverantwortlich handelnden Dritten
mit'MittéI des eigenen Bét_riebs genugen, sofern die reéhtliche Mégiichkeit besteht, die Hand-
Iuhg Zu verhindern. (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 22 Aufl., Einl. Rn. 325f). Diese
Mitwirkung setzt aber die positive Kenntnis derjenigen tétséchlichen Umstéivnde voraus, aus
denen sich die rechtswidrige BeeintréchﬁgunQ ergibt. Hiéranvfehl_t es, denn vor Erhalt des
ABfnahnschreibens hatte die Beklagte, wie bereits dargelvegt, keine Kenntnis vom Rechte-
vérstoB. Im automatisierten Verfahren ist ihr eine Kenntnis der individuellen Inhalte gar nicht:
moglich. Der Vorhalt der Klager, die Beklagte durfe die Angebote dann eben nicht sofort ins
Netz stellen, sondern mtjsse diese etwa binnen 24 Stunden erst Uberprufen, geht fehl. Selbst
wenn die Beklagte sich entgegen obiger Ausflhrungen nicht auf § 11 TDG n.F. berufen
kénnte, kann lsie eine derértiée allgemeine Prufungspflicht auch nac’h allgemeinen Vorschrif-
ten nicht treffen. Vergleichbar dem Inhaber eines Kopie.rl'adens (vgl. BGH, Urt. v. 09.06.1_983,
GRUR 1984, 54 — Kopierladen) kann die Beklagte nur fir MaRnahmen im Bereich des Zu-
mutbaren haften. Die Beklagte hat danach zwar Vorkehrungen zu treffén, nach denen etwai-
ge VerstdlRe mbgiichst ausgeschlossen, jedenfallé éber soweit wie moglich verhindert werden
kénnen. Art und Umfang dieser Maknahmen bestimmen sich aber nach Treu und Glauben.
Eine generelle vorherige Kontrolle ihrer Kunden obliegt der Beklagten nicht, denn ein groBér
Teil der Kunden berahrt die Rechte der Klager odeerAribtterl nicht.b Ein generelles Misstrauen
der Beklagten ihrevn Kundeh gegenuber ist daher nicht angezeigt. Es reicht vielme‘hr aus,
dass die Beklagten in ihren AGB (doﬁ § 6) auf die Vefpflichtung der Kunden zur Beachtung
fremder Urheberechte hinweist. Dies hat sie hinreichend deutlich getan, denn jeder Kunde
Jpassiert* vor der Registrierung die AGB mit verstédndlichem Inhalt. Anders als etwa der
Handler, dem regelmé&Rig eine sehr strenge Prufungspflicht aufzuerlegen ist, hat die Beklagte,

-die nur dastorum far den Handel stellt, damit alles Erforderjl_iche getan..
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3_. 'De’ssen Ungeachtet ist nicht ersichtlich, wie die streitgegenstandliche _AuktiOn durch eine vor-
herige F’rufung der Daten hatte vermieden werden kénnen. Denn die Eingabe von Begriffen‘
wie ,Reproduktion® oder ,Wagenfeld" oder ,,Béuhaus“ ist nicht derart verd-ét:htig, dass die Be- .

. : : )
klagte bereits anfangs hatte misstrauisch werden und hiergegen vorgehen muissen. Selbst bei

einer .Vo‘rabkontrolle — wie sie die Kiéger fordern — 'Wédre Vdié streiigegensténdliche Auktion
nicht uhterbundeh worden. Denn die durch _dén Vefké'ufer verwendeten Begriffe sind fur sich
betrachtet véllig heutralg Auch die Klagerin zu 1) vermarktet letztlich nur ',,Repro.duktionen.“,
. 'denn die Lampeh sind nichtf von Prqf. Wagénféld selbsf gefertigt, vséndern gehen auf seine
Enfw(]rfe zuri]c};. AL'JQh/ die Begriffe ,Wagenfeld* und ;,Bauhéussho'p“ indizieren keinen Rech- -
teyérstbf&. Die Lizc-':-nzre,chteban Wagenfeldprodukten mogen den Klégérn wohl vertraut sein,
.:Allgemeinwié'sen Stelleﬁ >sie nicht dar. Die Beklagte, die von einer vermeintlichen Rechtever—l
letzung erst durch das spatere Abmahnschreiben erfuhr, hatte bei einer Vorabkontrolle
dvurc‘hau}s annehmen kénn.en, dass def ,,Bauhausshbp“ die Waren mit Lizenz vermarktet, oder
von der Klagerin zu 1) Iizeﬁsierte Ware anderweitig eingékanf hat und diese ifn Aktionswege
anbietet. Eine (nocihmalige) Nachfrage beim Bauhausshop, ob éine Rech.teverletzﬁng Dritter
tatsachlich ausge.schloslsen sei, hatte bei Iebensnahevr Betrachtung kein anderes Ergebnis
gebracht-als dié \?erkéufererklérung gemal § 6 Abs. 5 AGB. Auch danach sichert der Anbie-’
tef zu, n'ic'ht gegen geéetzliéhen Vorschriften, die guten Sitten oder das Urheberrecht zu ver-
stQBen. Fur eine Nachfrage bei den Klégern bestand seitens "der Beklagten kein Anlass, denn
hﬁerzu hétte.sie zunéc_hvst einmal Wissen mUss‘en,bdas‘s"Aeine Géféhrdung klégerischer Rechte |

tiberhaupt besteht.

B. Aus der_nlAusgefl'Jhrten ergibt sich ferner, dass die Klé.ger‘au'ch' keineh_AnSpruch auf Aus-

kunft, Schadensersatz oder Veréffentlichung haben.

- C. DieKostenent}séheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1, 100 Abs. 1 ZPO.
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Die Entsc_heidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in §§ 709 Satz 1, 2
ZPO. |

Hengst , Oelschléger o - Dr. Teschner
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